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Wesentliche Prüfungsergebnisse 1



Bestätigung der Landeshaushaltsrechnung 2009 Der Rechnungshof hat bei der stichprobenweisen Prüfung



2



-



keine Abweichungen zwischen den in der Haushaltsrechnung 2009 und den Büchern sowie in anderen Nachweisen aufgeführten Beträgen und Angaben festgestellt, die für die Entlastung von Bedeutung sein können,



-



keine Einnahmen und Ausgaben festgestellt, die nicht belegt waren.



Abwicklung des Landeshaushalts 2009 Die Haushaltsrechnung 2009 weist Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben von jeweils 18,9 Mrd. € aus. Zum Haushaltsausgleich wurden - wie in den Vorjahren - Kredite aufgenommen, die sich 2009 auf rund 1,6 Mrd. € netto beliefen. Die Gesamtausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Ausgabereste erreichten 2009 mit 900 Mio. € einen neuen Höchststand. Zur Finanzierung der Ausgabereste wurde ein Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen gebildet. Die Kreditaufnahmen für den Landeshaushalt einschließlich Umschuldungen und für die Landesbetriebe von insgesamt 7,8 Mrd. € hielten sich im Rahmen der Kreditermächtigungen.



3



Haushaltslage des Landes und ihre voraussichtliche Entwicklung - Schuldenanstieg ungebremst: Trendwende nicht erkennbar Die ohnehin durch einen dramatischen Schuldenanstieg gekennzeichnete Haushaltslage des Landes wurde durch die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zusätzlich belastet: -



Das Steueraufkommen verringerte sich 2009 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 0,8 Mrd. €. Mangels Eigenfinanzierungsmitteln wurden für den Kernhaushalt und die Landesbetriebe neue Schulden von 1,9 Mrd. € aufgenommen. Dies war die bisher höchste Kreditaufnahme. Die Verschuldung stieg auf 30,6 Mrd. €.



-



Der Anteil der Fremdfinanzierung des Haushalts erhöhte sich 2009 um mehr als vier Prozentpunkte auf 12,3 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag in Rheinland-Pfalz mit 6.711 € weit über dem Durchschnitt der anderen Flächenländer (5.267 €).



-



Die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze wurde im Haushaltsvollzug 2009 um mehr als 0,5 Mrd. € überschritten.



-



Die Investitionsquote in Rheinland-Pfalz lag mit 10,8 % um mehr als drei Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert der anderen Flächenländer (14,1 %).



Nach der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2014 überschreiten die jährlichen Kreditaufnahmen die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze zum Teil erheblich. Die hohen neuen Schulden wären allenfalls zu rechtfertigen, wenn weiterhin von einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ausgegangen werden könnte. Dies erscheint angesichts der derzeitigen konjunkturellen Erholung zweifelhaft. Bis Ende 2014 erwartet die Landesregierung einen Anstieg der Verschuldung auf 41 Mrd. €. Ein tragfähiges Konzept, wie bis 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich ohne neue Schulden sichergestellt werden soll, liegt bisher nicht vor.



-6Angesichts der hohen Verschuldung droht dem Land der Verlust seiner finanzpolitischen Handlungsfähigkeit. Wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind deshalb unumgänglich. 4



Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule - Leistungsangebot und Lehrverpflichtung bedarfsgerechter gestalten Der Ausbildungsauftrag der Schule war nicht hinreichend konkretisiert. Insbesondere waren freiwillige Leistungen und Pflichtleistungen nicht voneinander abgegrenzt. Die Lehrverpflichtung der Mitarbeiter war niedriger als die von Lehrkräften an vergleichbaren Einrichtungen anderer Länder. Das Arbeitszeitmodell der Schule, das Zeiten für Unterricht und außerunterrichtliche Tätigkeiten erfasst, ließ mehr als vier Wochen der für Beamte maßgeblichen Jahresarbeitszeit unberücksichtigt. Die Betriebsabläufe waren nicht hinreichend IT-unterstützt. Dies führte zu vermeidbarem Aufwand. Durch Mängel in der Mittelbewirtschaftung entstanden Einnahmeverluste und Mehrausgaben.



5



Vermessungs- und Katasterämter - deutliche Verringerung des Personalbestands erforderlich In der Vermessungs- und Katasterverwaltung bestanden erhebliche Personalüberhänge. Mittelfristig können 529 besetzte Stellen abgebaut werden. Dies ist durch optimierte Geschäftsprozesse, eine verbesserte technische Ausstattung und aufgrund rückläufiger Aufgaben möglich. Langfristig werden weitere 119 Stellen entbehrlich. Die Personalkosten können um insgesamt 45 Mio. € jährlich verringert werden. Außerdem lassen sich Ausgaben von 1,8 Mio. € für Ersatzbeschaffungen vermeiden. Die Beibehaltung von 20 Vermessungs- und Katasterämtern mit sechs Außenstellen ist angesichts des deutlich verminderten Personalbedarfs nicht wirtschaftlich. Bei einer Halbierung der Zahl der Ämter und der Auflösung der Außenstellen können zusätzlich mindestens 50 besetzte Stellen abgebaut und hierdurch Personal- und Sachkosten von mehr als 6 Mio. € jährlich vermieden werden. Darüber hinaus bestand für 251 unbesetzte Stellen kein Bedarf. Eine langfristig ausgerichtete Gesamtkonzeption zur Entwicklung der Vermessungsund Katasterverwaltung war noch nicht erarbeitet. Die Kosten- und Leistungsrechnung wies Mängel auf. Für die Steuerung der Verwaltung fehlten geeignete Kennzahlen.



6



Schlosshotel Bergzaberner Hof - fehlerhafte Projektvorbereitung und unwirtschaftliche Förderung Alternative Nutzungsmöglichkeiten wurden vor der Förderung des Umbaus eines denkmalgeschützten Gebäudes in ein Vier-Sterne-Hotel nicht hinreichend untersucht. Die Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs war nicht nachgewiesen. Die Auswahl eines Investors fand ohne transparentes Verfahren statt. Die Kostenermittlung, die Gesamtkosten von 3,1 Mio. € auswies, war als Grundlage für eine Förderentscheidung nicht geeignet. Von der gebotenen baufachlichen Prüfung wurde abgesehen. Die Finanzierung war nicht gesichert. Als sich ein erheblicher Anstieg der Kosten abzeichnete, erwarb die Stadt das Hotel von einem Investor. Die von dem Ministerium des Innern und für Sport für die Sanierung zugesagte 90 %ige Förderung stand nicht im Einklang mit den Förderbestimmungen.



-7Während der Bauausführung stiegen die Kosten auf vorläufig 6,4 Mio. €. Eine wirksame Kostensteuerung wurde nicht sichergestellt. Die Stadt vereinbarte einen unangemessen niedrigen Pachtzins und eine Rückkaufoption unter dem Verkehrswert. 7



Finanzämter des Landes - Stellen von Sachgebietsleitern können abgebaut werden Mittel- und langfristig wird mit einem deutlichen Rückgang der Stellen für Bearbeiter gerechnet. Dementsprechend verringert sich der Bedarf an Sachgebietsleitern. Die Sachgebietsleiter hatten zahlreiche verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen. Sie konnten nicht allen Anforderungen gerecht werden. Die Steuerverwaltung hat ihr Risikomanagementsystem nicht konsequent auf der Ebene der Sachgebietsleiter fortgeführt. Die Sachgebiete waren unterschiedlich strukturiert. Eine gleichmäßige Auslastung der Sachgebietsleiter war nicht sichergestellt.



8



Einkommensteuer-Veranlagungen - hohe Fehlerquote bei Fällen mit Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung Vielfach wendeten Finanzämter des Landes das Steuerrecht nicht zutreffend an, wenn Steuerpflichtige Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung geltend gemacht hatten. Hochgerechnet führten die Fehlbearbeitungen landesweit allein bei den intensiv zu prüfenden Fällen zu Einnahmeverlusten von mehr als 340.000 € jährlich. Erforderliche Sachverhaltsaufklärungen unterblieben in fast der Hälfte der Fälle. Dadurch wurden Werbungskosten von über 3,7 Mio. € jährlich ohne die gebotene Überprüfung zum Abzug zugelassen.



9



Bescheinigende Stelle als Teil des Verwaltungs- und Kontrollsystems im EUFörderbereich Agrar - Prüfungshandlungen mussten verbessert werden Die Bescheinigende Stelle erfüllte nicht immer die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Prüftätigkeit. Teilweise prüfte sie Sachverhalte nicht intensiv genug und stützte ihre Untersuchungen auf nicht ausreichend geeignete Nachweise. Bewertungen der Bescheinigenden Stelle, ob und inwieweit die Kriterien für die Zulassung der Zahlstelle eingehalten sind, waren nicht immer nachvollziehbar.



10



Medizinische Versorgung der Gefangenen - Ausgaben können reduziert werden Die Gefangenen wurden nicht angemessen an den Kosten der medizinischen Versorgung beteiligt. Es wurden allein Arzneimittel im Wert von 80.000 € jährlich unentgeltlich abgegeben, die von gesetzlich Versicherten selbst zu bezahlen gewesen wären. Der Einsatz von Anstaltsärzten war nicht wirtschaftlich. Ausgaben von 100.000 € jährlich lassen sich vermeiden, wenn u. a. die Ärzte stärker ausgelastet, angemessene Leistungsanforderungen zugrunde gelegt und Reisekosten verringert werden. Ärzte erhielten zu hohe Vergütungen. Seit mehr als zehn Jahren wurden Lieferungen und Leistungen von über 1 Mio. € jährlich nicht im Wettbewerb vergeben.
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Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung - Mängel bei dem IT-Einsatz und der IT-Sicherheit Im Geschäftsbereich des Landesamts werden zahlreiche Server-, Speicher- und Drucksysteme betrieben. Bei einer Vereinheitlichung, Zusammenführung und Virtualisierung der Server- und Speichersysteme genügen 20 anstelle der bisher eingesetzten 79 Server. Hierdurch können einmalig Ausgaben von 70.000 € für Ersatzbeschaffungen sowie Energie- und Personalkosten von 100.000 € jährlich vermieden werden. Die Druckkosten können um bis zu 30 % gesenkt werden, wenn ein leistungsfähiges Drucksystem eingerichtet wird. Das Landesamt mietete Telefonanlagen ohne vorherige Ermittlung der wirtschaftlichsten Beschaffungsart. Durch den Erwerb vergleichbarer Anlagen hätten die Ausgaben um 200.000 € verringert werden können. Ein den Anforderungen genügendes IT-Sicherheitskonzept fehlte. IT-Sicherheit und Datenschutz waren nicht hinreichend gewährleistet.



12



Entwicklung eines Instruments zur finanziellen Steuerung in der Sozialhilfe - unzureichendes Projektmanagement beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Das Landesamt plante das Projekt "Elektronische Wirkungsanalyse in der Sozialhilfe" unzulänglich. Es legte u. a. keine messbaren Ziele fest, untersuchte die Ausgangslage nicht sorgfältig und erstellte keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Eine detaillierte Ermittlung der voraussichtlichen Kosten unterblieb. Eine Kostenobergrenze wurde nicht bestimmt. Die notwendige Beteiligung von Landkreisen und Städten an dem Pilotprojekt scheiterte. Fünf von sechs Kommunen stiegen vorzeitig aus dem Pilotprojekt aus. Die Ausgaben für das Projekt, die bis August 2008 auf mehr als 2,7 Mio. € stiegen, waren im Landeshaushalt nicht hinreichend transparent dargestellt. Der Zahlungsgrund war nicht immer ordnungsgemäß belegt. Ausgaben waren vermeidbar.



13



Zuwendungen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen - Mängel im Förderverfahren Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bewilligte Zuwendungen überwiegend erst nach Projektbeginn. Das Verwaltungsverfahren wurde dadurch aufwendiger. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen bestanden Ende 2008 erhebliche Arbeitsrückstände, obwohl im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1999 zugesagt worden war, eine zeitgerechte Prüfung sicherzustellen. Einem Zuwendungsempfänger blieb es überlassen, in welchem Umfang er Einnahmen erhob. Dies ermöglichte ihm, die Höhe der Fördermittel zu beeinflussen.



14



Umstellung des Rechnungswesens der Technischen Universität Kaiserslautern - Mängel bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz Die zur Finanzierung der Universität erforderlichen Mittel waren nur zum Teil im Landeshaushalt veranschlagt. Ressourcenverbrauch und Erträge waren nicht vollständig im Erfolgsplan dargestellt. Bis Februar 2010 lagen die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 noch nicht vor. Eine verbindliche Bilanzierungsrichtlinie fehlte.



-9Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens im Entwurf der Eröffnungsbilanz 2007 wies Mängel auf. Beispielsweise war das Anlagevermögen des Fachbereichs Physik um 350.000 € zu hoch bewertet. Regelungen, die eine Vergleichbarkeit von Hochschulen mit kaufmännischem Rechnungswesen sicherstellen, fehlten weiterhin. 15



Unterrichtsausfall an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Auswirkungen des Projekts Erweiterte Selbstständigkeit von Schulen (PES) Im Schuljahr 2008/2009 fielen an den geprüften Schulen 3,9 % des Unterrichts aus. Die im Vergleich zu dem Unterrichtsausfall im Schuljahr 1998/1999 (4,2 %) geringe Verbesserung wurde nur durch zusätzliche Mittel für Vertretungskräfte (PES-Mittel) erreicht. Die Zuweisung von mehr Lehrkräften allein ist nicht geeignet, Unterrichtsausfall zu reduzieren. Es muss auch sichergestellt sein, dass die Schulen ihrer Selbstverantwortung im Bereich der Unterrichtsorganisation und der Durchführung von Vertretungsunterricht nachkommen. Vertretungsbedarf hätte auch verringert werden können, wenn Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Studientage, Elternsprechtage, Lehrerkonferenzen, Dienstbesprechungen und Personalversammlungen in die unterrichtsfreie Zeit verlegt worden wären. Schulen nahmen Mittel aus dem PES-Budget in Anspruch, obwohl sie ihre eigenen Möglichkeiten zur Regulierung des Vertretungsbedarfs nicht ausgeschöpft hatten.



16



Direktion Landesdenkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - aufwendiges Genehmigungsverfahren und unzweckmäßige Organisation Das denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren war nicht wirtschaftlich gestaltet. Aufbau- und Ablauforganisation der Direktion Landesdenkmalpflege waren unzweckmäßig. U. a. waren wissenschaftliche Kräfte mit Verwaltungsaufgaben befasst. Leistungsstruktur und Förderverfahren waren nicht hinreichend transparent. Die Direktion Landesdenkmalpflege schöpfte ihre Einnahmemöglichkeiten nicht aus. Bei rechtzeitiger Anpassung der Gebührensätze hätten Mehreinnahmen erzielt werden können.



17



Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz - zu hoher Personalbestand und unwirtschaftliche Verfahren Im Jahr 2004 wurden die Landesbibliotheken und Büchereistellen in dem Landesbibliothekszentrum zusammengeführt. Mit der Organisationsreform waren keine messbaren Ziele verbunden. Daher fehlten Grundlagen für eine Erfolgskontrolle. Sechs Jahre nach der Organisationsreform bestanden erhebliche Personalüberhänge. Stellen von mindestens 15,5 Vollzeitkräften mit Personalkosten von nahezu 1 Mio. € können abgebaut werden. Aufbau- und Ablauforganisation waren teilweise nicht wirtschaftlich gestaltet. Die Büchereistellen arbeiteten uneinheitlich. Möglichkeiten der Informationstechnologie, der Aufgabenübertragung auf Dritte und zur Gebührenanpassung waren nicht ausgeschöpft. Die Förderrichtlinien für das öffentliche Bibliothekswesen waren nicht mehr aktuell und regelten das Verfahren nur unvollständig. Anreize für Kooperationen öffentlicher Bibliotheken und gemeinsame Einrichtungen fehlten weitgehend.
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Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz - Ziele der Strukturreform teilweise noch nicht erreicht Der in der Konzeption “Landesforsten: zukunftsfähige Strukturen“ u. a. vorgesehene Einsatz von Produktleitern bietet eine Reihe von Ansatzpunkten zur Verringerung der Personalkosten. Bei konsequenter Umsetzung und Nutzung weiterer Verbesserungsmöglichkeiten können mittelfristig insgesamt 83 Stellen abgebaut und dadurch Personalkosten von mehr als 7 Mio. € jährlich vermieden werden.



19



Förderung der Fischerei - Förderzweck für das "Haus der Fischerei" 2010 nicht erreicht und zweckgebundene Einnahmen nicht zeitnah zur Förderung eingesetzt Der mit der Förderung des 2001 eingeweihten "Hauses der Fischerei" verfolgte Zweck war 2010 nicht erreicht. Einnahmen aus der Fischereiabgabe und aus den Beiträgen der Fischereipächter setzte das Land nicht zeitnah zur Förderung der Fischerei ein. Bis Ende 2009 beliefen sich die nicht abgeflossenen Fördermittel auf nahezu 1,3 Mio. €. Fischereirechte wurden ohne vorherige Ausschreibung verpachtet. Einnahmemöglichkeiten wurden nicht ausgeschöpft.



- 11 -



Vorbemerkungen 1



Der Rechnungshof übersendet dem Landtag und der Landesregierung den Jahresbericht 2011 1 . In dem Bericht ist das Ergebnis der Prüfung durch den Rechnungshof zusammengefasst, soweit es für die Entlastung der Landesregierung von Bedeutung sein kann. Er enthält neben den aktuellen Prüfungsergebnissen des Jahres 2010 auch Feststellungen zu früheren Haushaltsjahren 2 . Die Bemerkungen zur Haushaltsrechnung betreffen das Jahr 2009, für das die Landesregierung Entlastung beantragt hat. Die Betragsangaben wurden grundsätzlich, auch soweit sie frühere Jahre betreffen, in Euro dargestellt und aus Gründen der Übersichtlichkeit gerundet. Die Prüfung war - wie in den Vorjahren - auf Teilbereiche beschränkt 3 . Aus der Bildung von Schwerpunkten ergibt sich, dass über einige Verwaltungen mehr als über andere berichtet wird. Dem Rechnungshof wurden in dem Zeitraum von August bis November 2010 Entwürfe zur Haushaltsrechnung und am 6. Dezember 2010 die Haushaltsrechnung 2009 zugeleitet.



2



Mit der Darstellung der wesentlichen Ergebnisse aus der Prüfung der Haushaltsund Wirtschaftsführung des Landes erfüllt der Rechnungshof seinen Verfassungsund Gesetzesauftrag. Landtag und Landesregierung erhalten Aufschlüsse darüber, in welchen Bereichen die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu verbessern ist.



3



Die geprüften Verwaltungen erhielten Gelegenheit, sich zu den Prüfungsfeststellungen zu äußern 4 . Stellungnahmen sind bei der Darstellung der Prüfungsergebnisse berücksichtigt, soweit sie dem Rechnungshof bis zur endgültigen Beschlussfassung des Kollegiums über den Jahresbericht vorgelegen haben.



4



Auf Ersuchen des Landtags hat der Rechnungshof gemäß § 88 Abs. 3 LHO eine gutachtliche Prüfung der Finanzierung des Projekts Nürburgring 2009 durchgeführt. Über den öffentlichen Teil I des Gutachtens "Eigenfinanzierter Bereich" wurde der Landtag mit Drucksache 15/4741 unterrichtet. Der vertrauliche Teil II "Privat zu finanzierender Bereich" wurde den Fraktionen und der Landesregierung zugeleitet. Der Rechnungshof hat das Gutachten in der Sitzung des Untersuchungsausschusses "Nürburgring GmbH" am 17. Dezember 2010 erläutert.



5



Der Rechnungshof wird 2011 einen Kommunalbericht vorlegen.



6



Die Prüfung der Jahresrechnung 2009 über die Ausgaben für den Verfassungsschutz 5 wird voraussichtlich im ersten Kalendervierteljahr 2011 durchgeführt werden.



7



Dem Kollegium des Rechnungshofs gehören an: Präsident Klaus P. Behnke, Vizepräsidentin Gabriele Binz, die Leitenden Ministerialrätinnen Sylvia Schill und Dr. Elke Topp sowie die Leitenden Ministerialräte Johannes Herrmann, Dr. Johannes Siebelt und Andreas Utsch.



1



2 3 4 5



Artikel 120 Abs. 2 Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl. S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 495; 2006 S. 20), BS 100-1, § 97 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1. § 97 Abs. 3 LHO. § 89 Abs. 2 LHO. § 96 Abs. 1 LHO. Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport, Kapitel 03 01 Ministerium, Titel 533 01 Verfassungsschutz.
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Nr. 1 Bestätigung der Landeshaushaltsrechnung 2009 Der Rechnungshof hat bei der stichprobenweisen Prüfung -



keine Abweichungen zwischen den in der Haushaltsrechnung 2009 und den Büchern sowie in anderen Nachweisen aufgeführten Beträgen und Angaben festgestellt, die für die Entlastung von Bedeutung sein können,



-



keine Einnahmen und Ausgaben festgestellt, die nicht belegt waren.



Bei der dem Rechnungshof aufgegebenen Prüfung 1 wurde insbesondere Folgendes festgestellt: 1



Kreditermächtigungen



1.1



Kassenverstärkungskredite Die Ermächtigungen, Kassenverstärkungskredite für das Land bis zu 8 % und den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" bis zu 0,3 % des Haushaltsvolumens aufzunehmen 2 , wurden 2009 überschritten. Die unterjährig höchste Inanspruchnahme lag beim Land (Kernhaushalt) um 177,7 Mio. € und beim Landesbetrieb um 14,6 Mio. € über dem Kassenkreditplafond. Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, das Jahr 2009 sei insbesondere im 1. Quartal durch die Auswirkungen der Finanzkrise in Folge der Insolvenz des Investmenthauses Lehman Brothers geprägt gewesen. Dies hätte sich u. a. durch einen eingeschränkten Liquiditätszugang am Kapitalmarkt auch für das Land bemerkbar gemacht. Die Überschreitung der Kassenkreditermächtigung für den Kernhaushalt habe in Kauf genommen werden müssen, da zwischen dem 3. und 10. März keine weiteren Kreditabschlüsse möglich gewesen seien. Die Überschreitung der Ermächtigung des Landesbetriebs sei auf einen Übertragungsfehler zurückzuführen. Zur Vermeidung künftiger Überschreitungen sei u. a. vereinbart worden, dass sich der Landesbetrieb mit dem Ministerium abstimme, sobald seine Restermächtigung für Kassenverstärkungskredite 10 Mio. € unterschreite.



1.2



Rest-Kreditermächtigung Nach dem Haushaltsabschluss belief sich die Rest-Kreditermächtigung Ende 2009 auf 1.355 Mio. €. Zu diesem Bestand trugen um mehr als 660 Mio. € zu hoch veranschlagte Tilgungsausgaben bei. Das Ministerium der Finanzen hat mitgeteilt, es habe in den drei Vorjahren die bestehende Rest-Kreditermächtigung jeweils nach Abschluss des Folgejahres insoweit in Abgang gestellt, als sie auf zu hoch veranschlagte Tilgungsausgaben zurückzuführen war. Es sei beabsichtigt, für das Haushaltsjahr 2009 in gleicher Weise zu verfahren, wenn die Abschlussergebnisse definitiv feststünden.



1



2



Artikel 120 Abs. 2 Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl. S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 495; 2006 S. 20), BS 100-1, §§ 89 Abs. 2 und 97 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1. § 2 Abs. 9 Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 (LHG 2009/2010) vom 22. Dezember 2008 (GVBl. S. 327), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 2009 (GVBl. S. 367), BS 63-37.
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Minusbeträge Bei zahlreichen Haushaltsstellen sind negative Rechnungsergebnisse - also ggf. per Saldo Einnahmen bei Ausgabetiteln und Ausgaben bei Einnahmetiteln - aufgeführt. Mehrere Minusbeträge wären z. B. durch die Buchung von Einnahmen bei den zutreffenden Titeln oder die Ausbringung eines Absetzungsvermerks bei einer anderen Haushaltsstelle vermeidbar gewesen. Außerdem hätte der Leistungsaustausch von Landesbehörden haushaltsneutral als interne Verrechnung nachgewiesen werden können. Die Zahl der Minusbeträge hätte sich darüber hinaus verringert, wenn von nicht notwendigen Korrekturen von Fehlbuchungen des Vorjahrs abgesehen und Stornierungen bei fälschlicherweise bebuchten Titeln vorgenommen worden wären. Diesen Feststellungen hat das Ministerium der Finanzen nicht widersprochen. Bei zwei Positionen bestand keine Übereinstimmung in der Bewertung: -



Einnahmen von fast 82.000 € (Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Liegenschafts- und Baubetreuung") wurden 2009 einem Ausgabetitel zugeordnet. Das Ministerium hat erklärt, der Zeitpunkt für die letzte Einreichung von Annahmeanordnungen für das Haushaltsjahr 2008 sei verstrichen gewesen. Daher sei der Betrag nicht mehr als Rotabsetzung bei dem entsprechenden Ausgabetitel verbucht worden. Hierzu wird bemerkt, dass der Landesbetrieb die Kosten bereits Ende November 2008 anerkannt hatte. Bei einer rechtzeitigen und vollständigen Einnahmeerhebung hätte die Forderung des Landes zeitnah ausgeglichen werden können.



-



Erstattungen des Bundes nach § 172 Bundesentschädigungsgesetz werden seit Jahren bei einem Ausgabetitel nachgewiesen. Im Jahr 2009 wurden 99,3 Mio. € vereinnahmt. Das Ministerium hat mitgeteilt, im Hinblick auf das mittelfristige Auslaufen der Zahlungsverpflichtungen solle an der jahrzehntelangen Handhabung keine 3 Systemänderung mehr vollzogen werden . Diese Handhabung, die zu einer Verringerung des Haushaltsvolumens führt, steht nicht im Einklang mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben. Andere Länder, wie z. B. Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen und das Saarland, weisen die Erstattungen des Bundes zutreffend bei Einnahmetiteln nach.



3



Rechnungsnachweisung Die Rechnungsnachweisung der Landesoberkasse - Außenstelle Neustadt - enthielt unterschiedliche Angaben zu Summen sächlicher Ausgaben in Titelgruppen. Das Ministerium der Finanzen hat mitgeteilt, Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis hätten sich nicht ergeben. Der Landesbetrieb Daten und Information habe versichert, aufgrund einer Umprogrammierung in der Software trete dieser Fehler nicht mehr auf.



3



Der Rechnungshof hatte bereits in seinem Jahresbericht 2009 darauf hingewiesen, dass die Erstattungen des Bundes seit vielen Jahren entgegen den haushaltssystematischen Vorgaben bei einem Ausgabetitel nachgewiesen werden. Das Ministerium der Finanzen hatte seinerzeit eine Prüfung der Änderung der Veranschlagung bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts angekündigt (vgl. Nr. 1 Teilziffer 3 des Jahresberichts 2009).



- 14 4



Verwahrungen Die Gesamtbestandsnachweisung 2009 weist für die Landesjustizkasse Verwahrungen von fast 2,5 Mio. € aus. Zu diesem Bestand trug bei, dass die Gerichts- und Anstaltszahlstellen ihre Kassenbücher und Listen für 2009 bereits am 10. Dezember 2009 abzuschließen und abzurechnen hatten. Das Ministerium der Justiz hat erklärt, für den Jahresabschluss 2010 sei vorgesehen, den Abschlusstermin für die Zahlstellen auf den 15. Dezember 2010 festzusetzen. Zu gegebener Zeit solle geprüft werden, ob sich künftig Möglichkeiten für eine noch weitergehende Verkürzung des verbleibenden Zeitraums - etwa durch technische Unterstützung bei den Buchungsarbeiten - ergeben könnten.



5



Ausgabereste und Vorgriffe Die Bildung und Übertragung von Ausgaberesten waren teilweise problematisch. Beispiele: -



In einigen Fällen wurden klassische Ausgabereste bei Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 gebildet, bei denen eine Übertragbarkeit kraft Gesetzes oder durch Haushaltsvermerk nicht gegeben war. Weshalb bei einem Teil der Haushaltsstellen nicht die Bonusregelung zur Anwendung kam, war den Unterlagen nicht zu entnehmen.



-



Ausgabereste wurden unter Einbeziehung gekoppelter Einnahmen gebildet. Hinweise auf eine zweckgebundene Verwendung der Einnahmen enthielt der Haushaltsplan nicht.



-



Klassische Ausgabereste von nahezu 1,1 Mio. € wurden auf andere Haushaltsstellen - teilweise auch einzelplan- und hauptgruppenübergreifend - übertragen. Diese Verfahrensweise war von den haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht gedeckt.



-



Zusammen mit den Ausgaberesten aus 2009 standen für die Standortkampagne des Landes im Haushaltsjahr 2010 Mittel von nahezu 2,1 Mio. € zur Verfügung. Für diesen Zweck sollten nach den Erläuterungen im Haushaltsplan nur bis zu 1,5 Mio. € jährlich aufgewendet werden.



-



Bei zwei Haushaltsstellen standen den Vorgriffen von 10 Mio. € Resteübertragungen von anderen Haushaltsstellen von nahezu 3,2 Mio. € gegenüber. Bei konsequenter Anwendung der Malusregelung, nach der u. a. Mehrausgaben gegebenenfalls durch Einsparungen bei anderen Ausgaben im selben Einzelplan auszugleichen sind, hätten die Ausgabereste brutto und die Vorgriffe 2009 verringert werden können.



Das Ministerium der Finanzen hat angekündigt, ein zu Unrecht übertragener Ausgaberest von knapp 178.000 € werde 2010 zusätzlich in Abgang gestellt. Teilweise wäre die Beantragung als Bonusrest korrekt gewesen, worauf künftig geachtet werde. Entstandene Ausgabereste der Hauptgruppe 5 in Kapitel 14 02 seien nach einer Vereinbarung mit dem Fachressort wie "klassische Ausgabereste" behandelt worden. Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren würden Haushaltsvermerke bezüglich der zweckgebundenen Verwendung gekoppelter Einnahmen aufgenommen. In zwei anderen Fällen sei durch die Übertragung klassischer Reste gegen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen verstoßen worden. Es sei beabsichtigt, den übersteigenden Betrag von 557.000 € bei den Ausgaberesten für die Standortkampagne im Vollzug zu sperren oder hilfsweise beim Resteverfahren für 2010 in Abgang zu stellen. Hinsichtlich der Vorgriffe und der Resteübertragungen werde die Möglichkeit einer "Verrechnung" innerhalb des Einzelplans künftig beachtet; das Ressort sei auf den Vorrang der konsequenten Beachtung der haushaltsgesetzlichen Bestimmung hingewiesen worden. Der Rechnungshof hat zu der Einbeziehung der Hauptgruppe 5 in Kapitel 14 02 in das klassische Restesystem darauf hingewiesen, dass nach der Bonusregelung "bei unabweisbarem Mehrbedarf in ganz besonders begründeten Ausnahmefällen



- 15 mit Zustimmung des Finanzministeriums … Ausgabereste … der Obergruppen 51 bis 54 … bis zu 100 % übertragen werden" können. Falls an der vereinbarten Behandlung als "klassische Ausgabereste" festgehalten wird, sollte ein entsprechender Haushaltsvermerk mit dem Hinweis, dass die haushaltsgesetzliche Bonusregelung nicht zur Anwendung kommt, aufgenommen werden. Des Weiteren sollte bezüglich der - in den Fällen der Übertragung klassischer Ausgabereste - eingeräumten Verstöße gegen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für den Haushaltsvollzug eine Sperre oder eine In-Abgang-Stellung erwogen werden. 6



Geldforderungen Übersichten von Landeskassen über die Geldforderungen des Landes waren auch 2009 nicht hinreichend transparent. Hierzu trug bei, dass Anfangsbestände 2009 nicht mit Endbeständen 2008 übereinstimmten und Bestandsveränderungen im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen sachlich und zeitlich unterschiedlich abgegrenzt wurden. Außerdem weist die Übersicht 10 der Haushaltsrechnung als Bestand an Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen mit den Schwerpunkten Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur aus dem Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz lediglich einen Betrag von weniger als 128.000 € aus. Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, beim Konjunkturpaket II stünde die Höhe der von den Kommunen in Anspruch genommenen Darlehen erst nach Abschluss der Baumaßnahme fest. Die Bewirtschafter seien angewiesen, zu diesem Zeitpunkt den Darlehensanteil auf die Darlehenstitel umzubuchen. Aus einer Datenbank ließe sich ableiten, dass 2009 rund 180.000 € noch nicht umgebucht worden seien. Bei weiteren 1,8 Mio. € liege die Vermutung nahe, dass eine Schlussabrechnung zum Jahresende erfolgt sein könnte. Die Beauftragten für den Haushalt seien zur Nachholung etwaiger Umbuchungen im Haushaltsjahr 2010 aufgefordert worden.



7



Selbstbewirtschaftungsmittel Für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (DHV) sind in der Sonderrechnung der Landeshochschulkasse und in der Übersicht 24 der Haushaltsrechnung Selbstbewirtschaftungsmittel von fast 418.000 € aufgeführt. Einen Haushaltsvermerk, durch den Ausgaben ausdrücklich "als zur Selbstbewirtschaftung bestimmt" bezeichnet werden, enthielt der Haushaltsplan 2009 nicht. Das Ministerium der Finanzen hat mitgeteilt, die DHV solle mit den übrigen kameral buchenden Hochschulen gleichbehandelt werden. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde der bei Kapitel 09 13 angebrachte Haushaltsvermerk entsprechend ergänzt.



8



Verpflichtungen Im Rahmen des Schuldendiensthilfeprogramms für Hallen- und Freibäder hat sich das Land bereit erklärt, die aus der Gewährung von Krediten an Kommunen (Darlehensgemeinschaft) entstehenden Zahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgungen von insgesamt 52,7 Mio. € für zwölf Jahre zu übernehmen. Die Kredite wurden in drei Tranchen (2007, 2008 und 2009) aufgenommen. Die Zahlungsverpflichtungen wurden übernommen, obwohl die Haushaltspläne keine Verpflichtungsermächtigungen enthielten. In den Haushaltsrechnungen (Übersicht 25) waren die Verpflichtungen nicht nachgewiesen. In den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde ein Bewilligungsrahmen aufgenommen, in dem u. a. die Vorbelastungen aus früheren Haushaltsjahren und für künftige Haushaltsjahre dargestellt sind.
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Nr. 2



Abwicklung des Landeshaushalts 2009 Die Haushaltsrechnung 2009 weist Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben von jeweils 18,9 Mrd. € aus. Zum Haushaltsausgleich wurden - wie in den Vorjahren - Kredite aufgenommen, die sich 2009 auf rund 1,6 Mrd. € netto beliefen. Die Gesamtausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Ausgabereste erreichten 2009 mit 900 Mio. € einen neuen Höchststand. Zur Finanzierung der Ausgabereste wurde ein Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen gebildet. Die Kreditaufnahmen für den Landeshaushalt einschließlich Umschuldungen und für die Landesbetriebe von insgesamt 7,8 Mrd. € hielten sich im Rahmen der Kreditermächtigungen.



1



Haushaltsabschluss Der Haushaltsabschluss weist das Ergebnis der Haushaltsführung des abgelaufenen Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Haushaltsreste nach. Er stellt sich für das Jahr 2009 wie folgt dar: Einnahmen Ausgaben -€-€- Rechnungsergebnis a)



b)



c)



Nach der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2009 betragen die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben



18.943.024.858,96



18.943.024.858,96



880.615.427,23



880.615.427,23



19.823.640.286,19



19.823.640.286,19



Hinzu treten die am Schluss des Haushaltsjahres 2009 verbliebenen Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2010 übertragen wurden Rechnungsergebnis: Summe der Ist-Beträge und der am Schluss des Haushaltsjahres 2009 verbliebenen Haushaltsreste



- Haushaltsermächtigung d)



1



Nach dem Haushaltsplan des Landes für das 1 Haushaltsjahr 2009 beträgt das HaushaltsSoll



20.294.475.300,00



20.294.475.300,00



e)



Hinzu treten die aus dem Haushaltsjahr 2008 übernommenen Haushaltsreste



632.680.864,36



632.680.864,36



f)



Rechnungssoll: Summe der Soll-Beträge und der aus dem Haushaltsjahr 2008 übernommenen Haushaltsreste



20.927.156.164,36



20.927.156.164,36



g)



Unterschied zwischen Rechnungsergebnis (c) und Rechnungssoll (f)



- 1.103.515.878,17



-1.103.515.878,17



h)



Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2009



Zweiter Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009.



Ausgleich
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Rechnungsergebnisse Die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Rechnungsergebnisse entwickelten sich wie folgt: Haushaltsjahr



Rechnungsergebnisse - Mio. € -



2000



13.397,8



2001



13.199,8



2002



13.487,4



2003



14.809,8



2004



16.633,0



2005



16.255,0



2006



16.762,4



2007



18.197,5



2008



19.060,5



2009



19.191,0



2



3



Im Jahr 2009 erhöhte sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 130,5 Mio. €. Zu dieser Entwicklung trug u. a. ein Anstieg der Haushaltsreste - insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz 4 - bei. Außerdem ergaben sich Zuwächse auf der Einnahmenseite bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Umschuldungen und auf der Ausgabenseite bei den Personal- und Investitionsausgaben. Haushaltsausgleich In der Finanzierungsrechnung werden die Einnahmen (Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, aus Rücklagen und aus Überschüssen) den Ausgaben (Gesamtausgaben ohne Tilgungen am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen) gegenübergestellt. Danach ergaben sich in den Jahren 2000 bis 2009 folgende Finanzierungsdefizite: Finanzierungssaldo 2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



0 -200 -400 -600 Mio. €



3



-345 -477



-800 -885



-1000



-881



-808



-1.002 -1200 -1.205



-1.144



-1400 -1600



-1.532 -1.621



-1800 Die Grafik verdeutlicht die teilweise hohen Deckungslücken im Landeshaushalt. Um diese Lücken zu schließen, wurden Kredite aufgenommen. 2 3 4



Nach Absetzung der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste. Im Interesse einer übersichtlicheren Darstellung sind Zahlenangaben grundsätzlich gerundet. Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 25 Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz.



- 18 Der Finanzierungssaldo erreichte 2009 seinen bisher höchsten negativen Wert. Dem Defizit von 1.621 Mio. € stehen eine Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt von 1.580 Mio. € sowie - per Saldo - Entnahmen aus Rücklagen von 41 Mio. € gegenüber. Damit wurde das Finanzierungsdefizit im Wesentlichen - wie in den Vorjahren - durch Kreditaufnahmen ausgeglichen. 4



Bereinigte Gesamtausgaben Die bereinigten Gesamtausgaben (Gesamtausgaben ohne Tilgungen am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen und außerdem ab 2001 ohne haushaltstechnische Verrechnungen) beliefen sich 2009 nach der Planung auf 13.042 Mio. € und nach der Haushaltsrechnung auf 12.857 Mio. €. Sie veränderten sich in den Haushaltsjahren 2000 bis 2009 wie folgt: Haushaltsjahr



bereinigte Gesamtausgaben Haushaltsplan Haushaltsrechnung Veränderung gegenüber (Ist-Ausgaben) Veränderung Vorjahr gegenüber Vorjahr % %



2000



1,5



2001



1,3



1,3 2,0



2002



0,9



- 0,2



2003



0,2



5



2,6



5



2004



0,8



5



- 0,4



5



2005



- 0,2



- 1,8



2006



0,8



3,4



2007



3,4



1,8



2008



1,6



5,7



2009



7,1



2,2



Die bereinigten Gesamtausgaben stiegen nach der Haushaltsrechnung 2009 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Diese Entwicklung war im Wesentlichen auf Zuwächse bei den Personal- und Investitionsausgaben zurückzuführen.



Veränderungsraten der bereinigten Gesamtausgaben



%



8 7 Haushaltsplan Haushaltsrechnung



6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



Die Grafik zeigt die Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr bezogen auf die Plandaten und die tatsächlichen Ergebnisse.



5



Ohne die durchlaufenden Mittel für die Flutopferhilfe (Kapitel 20 02 Titel 884 01) im Jahr 2003 hätten sich folgende Veränderungen ergeben: - nach der Haushaltsplanung: - 1,2 % (2003) und 2,3 % (2004), - nach der Haushaltsrechnung: 1,5 % (2003) und 0,7 % (2004).
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Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe In der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung sind ausgewiesen: Überplanmäßige Ausgaben Außerplanmäßige Ausgaben Haushaltsvorgriffe Insgesamt



3.029.590,24 € 1.230.344,80 € 19.365.101,55 € 23.625.036,59 €



Die wesentlichen Abweichungen sind im Abschlussbericht (Nr. 8) zur Haushaltsrechnung zusammenfassend dargestellt. 6



Ausgabereste und Vorgriffe Die Ausgabereste und Vorgriffe in den Jahren 2000 bis 2009 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: Haushaltsjahr



Ausgabereste - netto -



Vorgriffe



Ausgabereste - brutto -



Anteil der Ausgabereste am Haushaltsansatz



- Mio. € -



%



2000



392,0



0,1



392,1



2,9



2001



469,7



55,6



525,3



3,9



2002



520,0



18,0



538,0



3,9



2003



456,4



30,2



486,6



3,4



2004



529,6



10,0



539,6



3,3



2005



625,3



4,3



629,6



4,0



2006



623,0



13,9



636,9



3,7



2007



617,5



26,6



644,1



3,5



2008



632,7



17,8



650,5



3,4



2009



880,6



19,4



900,0



4,4



Die Ausgabereste stiegen 2009 um 38 % auf 900 Mio. € und erreichten damit einen neuen Höchststand. Darin enthalten sind Vorgriffe von 19,4 Mio. €, durch die Mittel des nächsten Jahres beansprucht wurden. Der Anstieg der Ausgabereste war insbesondere auf Restebildungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz4 (204,4 Mio. €) zurückzuführen.



Entwicklung der Ausgabereste - brutto -



Mio. € 900 800 700 600 500 400 300 2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



Die Ausgabereste stiegen von 2000 bis 2009 um mehr als 500 Mio. €.



2008



2009



- 20 Von den Ausgaberesten entfielen 728,5 Mio. € auf die "klassische" Restebildung und 171,5 Mio. € auf die Restebildung im Rahmen des Bonus-/Malussystems. Zur Finanzierung der Ausgabereste - netto - wurde ein Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen gebildet. Die Ausgabereste von 900 Mio. € im Jahr 2009 verteilten sich auf die Einzelpläne und die Ausgabe-Hauptgruppen wie folgt: Einzelplan



Bezeichnung



01 02



Landtag Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung Ministerium des Innern und für Sport Ministerium der Finanzen Ministerium der Justiz Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rechnungshof Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Allgemeine Finanzen Insgesamt



03



04 05 06



08



09



10 12



14



20



6



6



Ausgabereste insgesamt Mio. % € des Haushaltsansatzes



6



Ausgabereste



BauPer- Sächliche Zuweisungen maßsonal- Verwalnahund Zutungsausgaben ausgaben schüsse men für und Ausgaben für laufende den Schul- Zwecke dendienst - Mio. € 0,7 0,2 0,1 0,0



1,5



4,3



1,5



5,4



0,4



1,1



0,0



92,8



7,7



9,0



23,5



12,8



2,9



6,5



7,8



1,1



28,3



Sonstige Besondere Investitionen und FinanzierungsInvestiaustionsförderungs- gaben maßnahmen 0,5



0,0



0,0



0,0



0,0



14,7



0,0



45,4



0,1



3,2



1,9



0,0



1,3



0,0



1,9



5,0



0,0



0,0



0,9



0,0



1,8



8,7



0,7



16,8



0,0



1,5



0,6



84,7



7,9



7,5



0,4



33,2



0,0



43,6



0,0



85,0



1,8



3,5



21,3



27,6



0,0



32,6



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



92,7



46,7



0,0



4,2



2,5



22,1



64,0



0,0



128,1



37,5



4,1



24,0



14,1



32,4



53,5



0,0



364,7



3,7



1,5



15,3



22,4



0,0



325,5



0,0



900,0



4,4



43,9



98,8



133,4



54,5



568,6



0,8



Differenzen bei den Summen entstehen durch Rundungen.



- 21 Nach der Haushaltsrechnung 2009 veränderten sich die Ausgabereste gegenüber dem Vorjahr wie folgt: Ausgabereste



2008



Mio. €



7



2009



Anteil an den Resten %



Mio. €



Anteil an den Resten %



Personalausgaben



73,8



11,4



43,9



4,9



Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst



92,9



14,3



98,8



11,0



122,9



18,9



133,4



14,8



45,7



7,0



54,5



6,0



314,5



48,3



568,6



63,2



0,7



0,1



0,8



0,1



650,5



100,0



900,0



100,0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Baumaßnahmen Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben Insgesamt



Von den Ausgaberesten 2009 entfielen 623,1 Mio. € (69,2 %) auf investive Ausgaben. 7



Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Veränderung der Einnahmen gegenüber dem Rechnungssoll: Mio. € Steuern und steuerähnliche Einnahmen



+



194,7



Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen



+



4,7 49,8



-



1.343,3



Mindereinnahmen



-



1.103,5



Mindereinnahmen waren insbesondere bei den Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen ausgewiesen. Veränderung der Ausgaben gegenüber dem Rechnungssoll: Mio. € Personalausgaben



+



10,2



Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst



-



1.130,2



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



+



28,3



Baumaßnahmen



+



9,3



Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



-



7,2



Besondere Finanzierungsausgaben



-



13,9



Minderausgaben



-



1.103,5



Minderausgaben entstanden im Wesentlichen durch geringere Darlehenstilgungen einschließlich Umschuldungen.



7



Unter Berücksichtigung von Übertragungen auf andere Haushaltsstellen.
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Kreditermächtigungen



8.1



Landeshaushalt



8.1.1



Kredite am Kreditmarkt ohne Umschuldungen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2009 8



7.621.300.000,00 €



Einnahmereste, die aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragen wurden (Kapitel 20 05 Titel 325 01)



+



632.680.864,36 €



Rest-Kreditermächtigung aus 2008 (§ 18 Abs. 3 LHO)



+



819.478.768,60 €



Von der Rest-Kreditermächtigung in Abgang gestellt



-



46.885.725,69 €



Kreditermächtigung insgesamt



9.026.573.907,27 €



Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt (Kapitel 20 05 Titel 325 01)



6.790.908.487,26 €



Einnahmereste, die in das Haushaltsjahr 2010 übertragen wurden (Kapitel 20 05 Titel 325 01) Einnahmen und Reste insgesamt



+



880.615.427,23 € 7.671.523.914,49 €



Die Kreditaufnahme am Kreditmarkt hielt sich im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 2009. 8.1.2



Umschuldungen Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen 9



1.000.000.000,00 €



Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten (Kapitel 20 05 Titel 325 03)



507.179.188,12 €



Der Gesamtbetrag der Umschuldungen unterschritt die Ermächtigung. 8.2



Betriebshaushalte



8.2.1



Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2009 10



190.000.000,00 €



Aufnahme von Darlehen (brutto)



180.000.000,00 €



Die Kreditaufnahme hielt sich im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 2009.



8



9 10



Artikel 1 Nr. 2 Zweites Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2009/2010 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2009/2010) vom 24. November 2009 (GVBl. S. 367) in Verbindung mit Nr. 1.1 des Kreditfinanzierungsplans 2009. § 2 Abs. 3 LHG 2009/2010 in Verbindung mit Nr. 1.2 des Kreditfinanzierungsplans 2009. § 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2009/2010. Die Ermächtigung bezieht sich auf die Brutto-Kreditaufnahme.
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Landesbetrieb "Mobilität" Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2009



11



Rest-Kreditermächtigung aus 2008 (§ 18 Abs. 3 LHO)



289.090.000,00 € + 29.714.600,00 €



Kreditermächtigung insgesamt



318.804.600,00 €



Aufnahme von Darlehen



301.500.000,00 €



Zur Deckung des Kreditbedarfs wurde auf die Rest-Kreditermächtigung 2008 zurückgegriffen.



11



§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2009/2010. Die Ermächtigung bezieht sich auf die Brutto-Kreditaufnahme.
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Nr. 3



Haushaltslage des Landes und ihre voraussichtliche Entwicklung - Schuldenanstieg ungebremst: Trendwende nicht erkennbar Die ohnehin durch einen dramatischen Schuldenanstieg gekennzeichnete Haushaltslage des Landes wurde durch die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zusätzlich belastet: -



Das Steueraufkommen verringerte sich 2009 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 0,8 Mrd. €. Mangels Eigenfinanzierungsmitteln wurden für den Kernhaushalt und die Landesbetriebe neue Schulden von 1,9 Mrd. € aufgenommen. Dies war die bisher höchste Kreditaufnahme. Die Verschuldung stieg auf 30,6 Mrd. €.



-



Der Anteil der Fremdfinanzierung des Haushalts erhöhte sich 2009 um mehr als vier Prozentpunkte auf 12,3 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag in Rheinland-Pfalz mit 6.711 € weit über dem Durchschnitt der anderen Flächenländer (5.267 €).



-



Die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze wurde im Haushaltsvollzug 2009 um mehr als 0,5 Mrd. € überschritten.



-



Die Investitionsquote in Rheinland-Pfalz lag mit 10,8 % um mehr als drei Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert der anderen Flächenländer (14,1 %).



Nach der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2014 überschreiten die jährlichen Kreditaufnahmen die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze zum Teil erheblich. Die hohen neuen Schulden wären allenfalls zu rechtfertigen, wenn weiterhin von einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ausgegangen werden könnte. Dies erscheint angesichts der derzeitigen konjunkturellen Erholung zweifelhaft. Bis Ende 2014 erwartet die Landesregierung einen Anstieg der Verschuldung auf 41 Mrd. €. Ein tragfähiges Konzept, wie bis 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich ohne neue Schulden sichergestellt werden soll, liegt bisher nicht vor. Angesichts der hohen Verschuldung droht dem Land der Verlust seiner finanzpolitischen Handlungsfähigkeit. Wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind deshalb unumgänglich.
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Allgemeines Zur Beurteilung der Haushaltslage des Landes und ihrer Entwicklung hat der Rechnungshof -



wesentliche Daten der Haushaltsrechnungen 2000 bis 2009, der Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2010 1 und 2011 2 (Hpl.), des Finanzplans für die Jahre 2012 bis 2014 (Fpl.) und - soweit in die Langfristprojektion (Lfp.) aufgenommen - für die Jahre 2015 bis 2020 zusammengestellt sowie



-



in geeigneten Fällen Vergleichsdaten der anderen Flächenländer herangezogen.



Der Finanzplan, der von der Landesregierung am 31. August 2010 beschlossen wurde, hat im Unterschied zu dem durch Gesetz festgestellten Haushaltsplan lediglich Programmcharakter. Umsetzung und Ausgestaltung bleiben dem Landtag mit der Beschlussfassung über den jeweiligen Haushalt vorbehalten. Außerdem ist bei dem Vergleich der Haushaltsdaten zu berücksichtigen, dass sich die Struktur durch Auslagerungen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite wesentlich verändert hat. Beispiele: -



Zum 1. Januar 2002 wurde die Straßen- und Verkehrsverwaltung des Landes in den Landesbetrieb "Straßen und Verkehr" (ab 1. Januar 2007 umbenannt in Landesbetrieb "Mobilität") überführt.



-



Globalhaushalte wurden ab 2005 für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und ab 2007 für die Technische Universität Kaiserslautern, die Universität Trier sowie die Fachhochschulen Kaiserslautern und Mainz ausgebracht.



2



Wesentliche Kennzahlen



2.1



Aufgliederung der Rechnungsergebnisse Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2000 bis 2009 sind - orientiert an dem gemeinsamen Schema des Finanzplanungsrates - aufgegliedert in -



laufende Rechnung (laufende Einnahmen und Ausgaben),



-



Kapitalrechnung (vermögenswirksame Einnahmen und Investitionen) und



-



besondere Finanzierungsvorgänge (Schuldenaufnahmen, Tilgungsausgaben und Veränderungen der Rücklagen).



Die Entwicklung im Einzelnen ist aus der Anlage ersichtlich. 2.1.1



Laufende Rechnung Im Jahr 2009 reichten die laufenden Einnahmen nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben aus. Während die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % (629 Mio. €) auf 10.784 Mio. € zurückgingen, erhöhten sich die Ausgaben um 1,3 % (150 Mio. €) auf 11.451 Mio. €. Hierdurch ergab sich ein Fehlbetrag von 667 Mio. €.



1



2



Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 (LHG 2009/2010) vom 22. Dezember 2008 (GVBl. S. 327), Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2009/2010 (Nachtragshaushaltsgesetz 2009/2010) vom 19. März 2009 (GVBl. S. 95), Zweites Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2009/2010 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2009/2010) vom 24. November 2009 (GVBl. S. 367), BS 63-37. Die Daten wurden auf der Grundlage der Regierungsvorlage zum Haushalt 2011, der vom Haushalts- und Finanzausschuss am 3. Dezember 2010 beschlossenen Änderungen und der Beschlussfassung des Landtags ermittelt.



- 26 Zu dieser Entwicklung trug im Wesentlichen das geringe Steueraufkommen aufgrund der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise sowie von Steuerrechtsänderungen 3 bei. Nach der Haushalts- und Finanzplanung werden für die Jahre 2011 bis 2014 ebenfalls hohe Unterdeckungen erwartet, und zwar zwischen 1.012 Mio. € und 418 Mio. € 4 .



Mio. €



Entwicklung der laufenden Rechnung



1.000 500



Überschüsse



0 -500 -1.000



Fehlbeträge



-1.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Hpl.) (Hpl.) (Fpl.) (Fpl.) (Fpl.)



Die Grafik veranschaulicht die Entwicklung der laufenden Rechnung. Danach wurden lediglich in den Jahren 2000, 2007 und 2008 Überschüsse erzielt. Im Übrigen ergaben sich Fehlbeträge. Der für 2010 nach der Planung erwartete Fehlbetrag von über 1,4 Mrd. € könnte um mehr als 0,5 Mrd. € geringer ausfallen, wenn die nach der Steuerschätzung vom November 2010 erwarteten Einnahmeverbesserungen tatsächlich realisiert werden.



2.1.2



Kapitalrechnung Die Kapitalrechnung schloss 2009 mit Ausgaben von insgesamt 1.406 Mio. € ab. Davon entfielen 1.388 Mio. € auf Investitionen und Investitionsförderungen.



2.1.3



Besondere Finanzierungsvorgänge Die besonderen Finanzierungsvorgänge wiesen 2009 auf der Einnahmenseite eine Schuldenaufnahme am Kreditmarkt von 7.298 Mio. € und - korrespondierend - auf der Ausgabenseite Tilgungsausgaben von 5.718 Mio. € aus.



3



4



In den Jahren 2008 und 2009 wurde eine Reihe von Steuerrechtsänderungen in Kraft gesetzt, welche die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte nachhaltig veränderten. Zu benennen sind insbesondere das Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmepakets "Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung" (Konjunkturpaket I), das Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen, das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (Konjunkturpaket II), das Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale, das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung und das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Die globalen Mehreinnahmen und die globalen Minderausgaben, die 2011 auch im investiven Bereich erwirtschaftet werden dürfen, wurden der laufenden Rechnung zugeordnet.
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Personalausgaben



2.2.1



Haushaltsvollzug 2009 Die Personalausgaben setzen sich im Wesentlichen aus den Bezügen und Vergütungen der aktiv Beschäftigten, den Versorgungsausgaben und den Beihilfen zusammen. Im Jahr 2009 beliefen sie sich auf nahezu 5 Mrd. €: Personalausgaben 2009



Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 14,6 Mio. €



Beihilfen und Unterstützungen 383,5 Mio. €



Sonstige personalbezogene Ausgaben 14,9 Mio. €



Versorgungsbezüge 1.099,1 Mio. € Dienstbezüge und Nebenleistungen 3.469,0 Mio.€



2.2.2



Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2020 Die Entwicklung der Personalausgaben stellt sich wie folgt dar: Haushaltsjahr



Personalausgaben Mio. €



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Hpl.) 2011 (Hpl.) 2012 (Fpl.) 2013 (Fpl.) 2014 (Fpl.) 2015 (Lfp.) 2016 (Lfp.) 2017 (Lfp.) 2018 (Lfp.) 2019 (Lfp.) 2020 (Lfp.)



4.560 4.681 4.632 4.713 4.775 4.661 4.734 4.630 4.753 4.981 5.151 5.249 5.342 5.466 5.594 5.718 5.834 5.949 6.059 6.165 6.265



Veränderung gegenüber Vorjahr Mio. € % 65 121 - 49 81 62 - 114 73 - 104 123 228 170 98 93 124 128 124 116 115 110 106 100



5



1,5 2,7 - 1,1 1,8 1,3 - 2,4 1,6 - 2,2 2,7 4,8 3,4 1,9 1,8 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6



Die Personalausgaben erhöhten sich 2009 gegenüber dem Vorjahr um 228 Mio. € auf 4.981 Mio. €. Ihr Anstieg um 4,8 % war der höchste im Betrachtungszeitraum. Nach der Haushalts- und Finanzplanung werden die Personalausgaben in den nächsten Jahren weiter steigen und 2014 fast 5,6 Mrd. € betragen. 5



Die Veränderungsraten in dieser Tabelle wurden auf der Grundlage von €-Beträgen und im Übrigen auf der Grundlage gerundeter Mio. €-Beträge ermittelt.



- 28 Der Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben (Personalausgabenquote) lag 2009 bei 38,7 %. Im Vorjahr betrug der Anteil 37,8 %. Bei der Bewertung der Quote ist zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahren vielfach Personalausgaben aus dem Kernhaushalt ausgelagert wurden. Hinzu kommt, dass in dem Zeitraum von 2009 bis 2013 über das Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung" weitere Personalausgaben für 200 Stellen außerhalb des Kernhaushalts bewirtschaftet werden 6 . 2.2.3



Versorgungsausgaben Der Anstieg der Personalausgaben in den Jahren 2000 bis 2009 ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Versorgungsausgaben zurückzuführen. Diese erhöhten sich im Betrachtungszeitraum bis 2009 um mehr als 29 %. Die übrigen Personalausgaben stiegen dagegen um weniger als 4 %. Entwicklung der Personalausgaben (2000 = 100 %)



% 150



Versorgungsausgaben 140



übrige Personalausgaben



130 120 110 100 90 2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010 2011 (Hpl.) (Hpl.)



Das Diagramm veranschaulicht den überproportionalen Anstieg der Versorgungsausgaben.



Die Landesregierung rechnet bis 2020 mit einem Anstieg der Zahl der Pensionäre um rund 50 % und mit einer Zunahme der Ausgaben für Pensionen und Beihilfen der Pensionäre um rund 110 Mio. € jährlich 7 .



6 7



Im Jahr 2009 wurden Ausgaben (Personal- und Sachausgaben, Stipendien, Zuschüsse an Hochschulen, Investitionen) von insgesamt 50,1 Mio. € über das Sondervermögen abgewickelt. Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2010 - 2014, S. 18.
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Belastung der Einnahmen Die Belastung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes durch die Personalausgaben ist nachfolgend dargestellt: Haushaltsjahr



Steuern (ohne steuerähnliche Abgaben)



Mio. €



Veränderung gegenüber Vorjahr



Belastung durch Personalausgaben



%



%



Steuern, steuerähnliche Abgaben, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich, Ergänzungszuweisungen des Bundes Mio. €



Veränderung gegenüber Vorjahr



Belastung durch Personalausgaben



%



%



2000 2001



7.260 6.878



- 0,2 - 5,3



62,8 68,1



8.444 7.976



4,1 - 5,5



54,0 58,7



2002



6.718



- 2,3



68,9



7.541



- 5,5



61,4



2003



6.921



3,0



68,1



7.846



4,0



60,1



2004



7.182



3,8



66,5



7.849



0,0



60,8



2005



7.169



- 0,2



65,0



7.726



- 1,6



60,3



2006



7.862



9,7



60,2



8.476



9,7



55,9



2007



8.800



11,9



52,6



9.469



11,7



48,9



2008



9.176



4,3



51,8



9.801



3,5



48,5



2009



8.344



- 9,1



59,7



9.160



- 6,5



54,4



2010 (Hpl.)



7.631



- 8,5



67,5



8.637



-5,7



59,6



2011 (Hpl.)



8.294



8,7



63,3



9.276



7,4



56,6



2012 (Fpl.)



8.880



7,1



60,2



9.840



6,1



54,3



2013 (Fpl.)



9.282



4,5



58,9



10.270



4,4



53,2



2014 (Fpl.)



9.657



4,0



57,9



10.669



3,9



52,4



Die Belastung der vorgenannten Einnahmen durch die Personalausgaben erhöhte sich 2009 um 5,9 Prozentpunkte auf 54,4 %. Dieser Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem gesunkenen Steueraufkommen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erwartet die Landesregierung einen Rückgang der Belastungsquote auf 52,4 %.
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Investitionsquote Die Investitionsquote verdeutlicht den Anteil der Investitionen (Baumaßnahmen sowie sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) an den bereinigten Gesamtausgaben. Diese Quote stieg 2009 auf 10,8 %: Haushaltsjahr



Gesamtausgaben Mio. €



Investitionsausgaben Mio. €



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Hpl.) 2011 (Hpl.) 2012 (Fpl.) 2013 (Fpl.) 2014 (Fpl.) 2015 (Lfp.) 2016 (Lfp.) 2017 (Lfp.) 2018 (Lfp.) 2019 (Lfp.) 2020 (Lfp.)



11.102 11.299 11.278 11.576 11.527 11.314 11.696 11.904 12.580 12.857 13.596 13.463 13.744 14.100 14.618 14.997 15.387 15.721 16.007 16.331 16.619



1.396 1.343 1.110 1.188 1.276 1.261 1.370 1.216 1.262 1.388 1.790 1.389 1.428 1.498 1.589 1.673 1.759 1.841 1.909 1.983 2.058



Investitionsquote % 12,6 11,9 9,8 10,3 11,1 11,1 11,7 10,2 10,0 10,8 13,2 10,3 10,4 10,6 10,9 11,2 11,4 11,7 11,9 12,1 12,4



Zu dem Anstieg der Investitionsquote trugen u. a. Ausgaben von 111 Mio. € zur Bekämpfung des Konjunktureinbruchs 8 bei. Nach der Haushalts- und Finanzplanung werden 2011 bis 2014 Quoten zwischen 10,3 % und 10,9 % erwartet. Beim Vergleich dieser Kennziffern darf nicht außer Acht bleiben, dass seit 2006 die Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung RheinlandPfalz als Darlehen qualifiziert und somit den Investitionsausgaben zugeordnet werden. Wären die Zuführungen von 329 Mio. € im Jahr 2009 weiterhin als besondere Finanzierungsausgaben gewertet worden, hätte die Investitionsquote lediglich 8,5 % betragen. In den Folgejahren würden sich um zwei bis fünf Prozentpunkte geringere Quoten ergeben.



8



Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 25 Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz.
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24,9



Sachsen



20,2



Brandenburg



17,5



Mecklbg.-Vorpommern



17,1



Sachsen-Anhalt



16,2



Thüringen



15,1



Rheinland-Pfalz



10,8



Saarland



10,2



Nordrhein-Westfalen



9,7



Hessen



9,6



Baden-Württemberg



9,6



Schleswig-Holstein



8,8



Niedersachsen



8,2 0



10



%
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In der Grafik sind die Investitionsquoten der Flächenländer abgebildet.



Rheinland-Pfalz lag 2009 mit einer Investitionsquote von 10,8 % um mehr als drei Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Flächenländer 10 (14,1 %). Allerdings ist ein Vergleich mit den Haushaltsdaten anderer Länder trotz grundsätzlich bundeseinheitlicher Haushaltssystematik schwierig. Beispielsweise beeinträchtigen die Auslagerungen von Ausgaben aus den Kernhaushalten in Betriebshaushalte, landesspezifische Besonderheiten und teilweise auch unterschiedliche Abgrenzungen zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben die Aussagekraft. Für Rheinland-Pfalz sind insbesondere die Investitionsausgaben der Landesbetriebe zu berücksichtigen, die sich im Jahr 2009 auf 0,3 Mrd. € beliefen. Außerdem werden seit 1994 öffentliche Investitionsmaßnahmen (Hochbau-, Straßenbau- und Deichbaumaßnahmen) in besonderen Finanzierungsformen durchgeführt.



9 10



Dokumentation des Bundesministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2010 über die Entwicklung der Länderhaushalte im Jahr 2009 - endgültiges Ergebnis -. Ohne Rheinland-Pfalz.
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Kreditfinanzierung



2.4.1



Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt Das folgende Diagramm zeigt die zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs benötigten Netto-Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Neuverschuldung):
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Nach einer Rückführung der Nettoneuverschuldung in den Jahren 2004 bis 2007 stieg diese wieder an. Die im Haushaltsjahr 2009 verzeichnete Neuverschuldung von 1,6 Mrd. € ist doppelt so hoch wie die des Jahres 2000 und stellt damit die bisher höchste Netto-Kreditaufnahme im Haushaltsvollzug dar. Für die Folgejahre werden nach der Haushalts- und Finanzplanung teilweise noch höhere Kredite erwartet. Die für 2011 veranschlagte Kreditaufnahme ist dreimal so hoch wie die des Jahres 2007 (vorletztes Jahr vor der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise) - und dies, obgleich Rücklagenentnahmen von 254 Mio. € vorgesehen sind. Selbst die für 2014 prognostizierte Neuverschuldung von 1,6 Mrd. € liegt weit über den Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2007 und 2008 ("Vorkrisen-Haushaltsjahre“). Deutliche Konsolidierungsfortschritte sind nicht erkennbar. Soweit sich aufgrund einer günstigen Konjunkturentwicklung Haushaltsentlastungen gegenüber der Planung ergeben, sollten diese konsequent für eine Rückführung der Neuverschuldung eingesetzt werden.
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Kreditfinanzierungsquote Die Kreditfinanzierungsquote verdeutlicht den Anteil der Fremdfinanzierung des Kernhaushalts. Sie weist das Verhältnis der Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Krediteinnahmen abzüglich Tilgungsausgaben) zu den bereinigten Gesamtausgaben aus: Haushaltsjahr



Gesamtausgaben



Kreditfinanzierungs11 quote



Mio. €



NettoKreditaufnahme am Kreditmarkt Mio. €



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Hpl.) 2011 (Hpl.) 2012 (Fpl.) 2013 (Fpl.) 2014 (Fpl.)



11.102 11.299 11.278 11.576 11.527 11.314 11.696 11.904 12.580 12.857 13.596 13.463 13.744 14.100 14.618



793 695 1.517 1.312 1.276 1.010 890 606 989 1.580 2.354 1.818 1.659 1.550 1.643



7,1 6,2 13,4 11,3 11,1 8,9 7,6 5,1 7,9 12,3 17,3 13,5 12,1 11,0 11,2



%



Die Kreditfinanzierungsquote stieg 2009 gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozentpunkte auf 12,3 %. Etwa jeder achte Euro wurde über neue Kredite gedeckt. Nicht in der Quote berücksichtigt sind neue Schulden von 322 Mio. €, die das Land für die Landesbetriebe "Liegenschafts- und Baubetreuung" sowie "Mobilität" aufgenommen hat. Für 2011 wird eine Quote von 13,5 % erwartet, die nach der Finanzplanung bis 2014 auf 11,2 % zurückgeht. Die Kreditfinanzierungsquote von Rheinland-Pfalz lag erheblich über dem Durchschnitt der Flächenländer10, der 7,4 % betrug. Baden-Württemberg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen glichen ihre Haushalte ohne neue Schulden aus9. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die Investitionsquote in mehreren Jahren mit einer hohen Kreditfinanzierungsquote einherging.



11



Werden die Veränderungen bei der Neuverschuldung im öffentlichen Bereich einbezogen, beträgt die Quote in den Jahren 2003 bis 2014 11,0 %, 10,8 %, 8,7 %, 7,4 %, 4,9 %, 7,7 %, 12,1 %, 17,1 %, 13,3 %, 11,9 %, 10,8 %, 11,1 %.
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Vergleich der Kreditfinanzierungsquote mit der Investitionsquote % 18,0 Investitionsquote 16,0



Kreditfinanzierungsquote



14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Hpl.) (Hpl.) (Fpl.) (Fpl.) (Fpl.) In dem Diagramm sind Investitions- und Kreditfinanzierungsquote gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, dass zur Finanzierung der Investitionen teilweise hohe Kreditaufnahmen erforderlich waren. In einzelnen Jahren überschritt die Kreditfinanzierungsquote sogar die Investitionsquote.



Bei der Entwicklung der Quoten ist zu berücksichtigen, dass seit 1994 öffentliche Investitionsmaßnahmen über besondere Finanzierungsformen abgewickelt werden. Im Ergebnis verringern solche Finanzierungen die Kreditaufnahme des Landes und damit die Kreditfinanzierungsquote, erhöhen jedoch die laufenden Ausgaben und belasten langfristig die laufende Rechnung.
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Zinsausgaben Die Belastung des Haushalts durch Zinsausgaben aufgrund von Krediten ist aus der Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Ergänzungszuweisungen des Bundes) ersichtlich: Haushaltsjahr



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Hpl.) 2011 (Hpl.) 2012 (Fpl.) 2013 (Fpl.) 2014 (Fpl.) 2015 (Lfp.) 2016 (Lfp.) 2017 (Lfp.) 2018 (Lfp.) 2019 (Lfp.) 2020 (Lfp.)



Steuern



Mio. € 7.260 6.878 6.718 6.921 7.182 7.169 7.862 8.800 9.176 8.344 7.631 8.294 8.880 9.282 9.657



Einnahmen aus Länderfinanzausgleich Mio. € 389 407 239 299 205 272 337 381 349 327 280 270 261 279 294



Ergänzungszuweisungen 12 Bund



Einnahmen insgesamt



Zinsausgaben



Zinssteuerquote



Mio. € 702 620 508 548 397 224 229 242 239 458 687 684 670 680 688



Mio. € 8.351 7.905 7.465 7.768 7.784 7.665 8.428 9.423 9.764 9.129 8.598 9.248 9.811 10.241 10.639 10.980 11.332 11.696 12.072 12.461 12.863



Mio. € 1.045 1.060 1.064 1.089 1.082 1.075 1.067 1.117 1.204 1.186 1.210 1.092 1.242 1.346 1.429 1.494 1.560 1.629 1.696 1.759 1.819



% 12,5 13,4 14,3 14,0 13,9 14,0 12,7 11,9 12,3 13,0 14,1 11,8 12,7 13,1 13,4 13,6 13,8 13,9 14,0 14,1 14,1



Obwohl die Zinsausgaben 2009 gegenüber dem Vorjahr infolge eines deutlich gesunkenen Zinsniveaus aufgrund des konjunkturellen Einbruchs leicht zurückgingen, nahm die Zinssteuerquote um 0,7 Prozentpunkte auf 13 % zu. Dies war auf das geringere Steueraufkommen zurückzuführen. Die Finanzplanung geht von steigenden Zinsausgaben aus. Berücksichtigt wurde ein Anstieg des Zinsniveaus von weniger als 3 % auf 4 % bis 2014 und für die Folgejahre auf 4,2 % bis 2020. Sollten sich die Zinssätze an den Kreditmärkten über die vorgenannten Prognosewerte erhöhen, würde sich dies angesichts hoher jährlicher Neuverschuldungen erheblich auf die Zinslast des Landes auswirken. Die Zinsausgabenquote (Anteil der Zinsen an den bereinigten Gesamtausgaben) belief sich 2009 auf 9,2 %. Damit lag Rheinland-Pfalz um 3,1 Prozentpunkte über der durchschnittlichen Quote der Flächenländer10 von 6,1 %9.



12



Seit 2009 einschließlich Kompensationszahlungen des Bundes für Kraftfahrzeugsteuerausfälle der Länder.



- 36 Auch die Zinsausgaben je Einwohner waren in Rheinland-Pfalz 2009 vergleichsweise hoch. Sie lagen mit 295 € um mehr als 41 % über dem Durchschnitt der Flächenländer10 (209 €). Zinsausgaben am 31. Dezember 2009 in €/Einwohner Saarland
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In dem Diagramm sind die Zinsausgaben je Einwohner abgebildet. Rheinland-Pfalz weist danach die vierthöchste Zinsbelastung auf.



2.6



Verfassungsrechtliche Kreditobergrenze



2.6.1



Berechnungsmethode Nach den derzeit noch geltenden Regelungen dürfen die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 13 . Der Ermittlung der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze legt der Rechnungshof die allgemein übliche Berechnungsmethode zugrunde. Danach werden nur die eigenfinanzierten Investitionsausgaben berücksichtigt. Demzufolge werden von den Ausgaben der Hauptgruppen 7 (Baumaßnahmen) und 8 (Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) die Einnahmen der Obergruppen 33 (Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich) und 34 (Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen) abgesetzt. Diesen anrechenbaren Investitionsausgaben wird sodann die Netto-Kreditaufnahme (Einnahmen aus Krediten abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung) gegenübergestellt. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung werden seit 2001 die Landesbetriebe und seit 2005 auch die Globalhaushalte im Hochschulbereich in die Berechnung einbezogen.



13



Artikel 117 Satz 2 Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl. S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 495; 2006 S. 20), BS 100-1, in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1.
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Kreditobergrenze und Kreditaufnahmen Die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze und die Netto-Kreditaufnahme entwickelten sich seit 2000 wie folgt: Haushaltsjahr



Investitionsausgaben



Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich sowie Beiträgen und sonstigen Zuschüssen für Investitionen



Verfassungsrechtliche Kreditobergrenze: Investitionsausgaben abzüglich Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich sowie Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen



NettoKreditaufnahme



Unterschreitung



Überschreitung



der Kreditobergrenze



Mio. € 2000



1.396



273



1.123



782



341



2001



1.409



267



1.142



693



449



-



2002



1.382



277



1.105



1.650



-



545



2003



1.411



245



1.166



1.482



-



316



2004



1.515



275



1.240



1.475



-



235



2005



1.491



284



1.207



1.145



62



-



2006



1.597



319



1.278



1.032



246



-



2007



1.564



254



1.310



762



548



2008



1.623



267



1.356



1.303



53



2009



1.727



360



1.367



1.883



-



516



2010 (Hpl.)



2.095



462



1.633



2.639



-



1.006



2011 (Hpl.)



1.737



233



1.504



2.104



-



600



2012 (Fpl.)



1.725



233



1.492



1.918



-



426



2013 (Fpl.)



1.799



235



1.564



1.797



-



233



2014 (Fpl.)



1.895



230



1.665



1.881



-



216



14



-



Vergleich der Netto-Kreditaufnahme mit der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze Mio. € 3.000 Investitionsausgaben 2.500



Netto-Kreditaufnahme



2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Hpl.) (Hpl.) (Fpl.) (Fpl.) (Fpl.) In dem Diagramm sind Kreditobergrenze (Investitionsausgaben) und Netto-Kreditaufnahme gegenübergestellt.
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Ohne die Zuordnung der Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz zu den Investitionsausgaben wäre die Kreditobergrenze um mehr als 240 Mio. € überschritten worden.



- 38 Im Jahr 2009 wurde die Kreditobergrenze - trotz der Zuordnung der Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz von 329 Mio. € allein aus dem Kernhaushalt zu den Investitionsausgaben - im Haushaltsvollzug um mehr als 500 Mio. € überschritten. Für die Folgejahre bis 2014 wird auch nach der Planung eine jährliche Überschreitung der für den Übergangszeitraum bis 2019 fortgeltenden Schuldengrenze erwartet. Die hohen Kreditaufnahmen sind rechtlich problematisch: -



Eine Überschreitung der Kreditobergrenze ist nur zulässig zur Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. In diesen Fällen ist im Gesetzgebungsverfahren zur Feststellung des Haushaltsplans darzulegen, dass 1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ernsthaft und nachhaltig gestört ist oder eine solche Störung unmittelbar bevorsteht, 2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt und geeignet ist, die Störung 13 des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwehren . Bei der Beurteilung, ob eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt oder unmittelbar droht, und bei der Einschätzung, ob eine erhöhte Kreditaufnahme zu ihrer Abwehr geeignet ist, steht dem Haushaltsgesetzgeber ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu. Nimmt er die Ausnahmeregelung in Anspruch, so trifft ihn im Gesetzgebungsverfahren eine Darlegungslast für die Erfüllung der Voraussetzungen. Im Gesetzgebungsverfahren ist u. a. darzulegen, dass und wie das Ziel der Abwehr einer Störung durch die erhöhte Kreditaufnahme erreicht werden kann 15 . Unstreitig sind die in der Begründung zum Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2011 angeführten relativen Produktionslücken 2010 und 2011. Ob diese allerdings ausreichen, um von einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auszugehen und eine erhebliche Überschreitung der Kreditobergrenze 2011 zu rechtfertigen, ist fraglich. Dies gilt vor allem angesichts der erfolgreichen Bekämpfung der Wirtschaftsund Finanzmarktkrise, der derzeit deutlich unterhalb des Richtwerts der Europäischen Zentralbank liegenden Inflationsrate, der im Jahresgutachten 2010/2011 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostizierten Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,7 % für 2010 und 2,2 % für 2011 sowie des erwarteten Rückgangs der Arbeitslosenzahl auf weniger als 3.000.000. Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose hat in ihrem Gutachten "Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2010 - Deutschland im Aufschwung - Wirtschaftspolitik vor wichtigen Entscheidungen" Deutschland gute Bedingungen für die Haushaltskonsolidierung bescheinigt. Maßnahmen, die die Konjunktur im Zuge der Krise stabilisieren sollten, seien hierzulande - so das Fazit des Gutachtens - nicht mehr erforderlich und sollten unterbleiben. Die Kritik, dass dies die Erholung gefährden könne, sei nun unbegründet. Darlegungen zur Bestimmtheit und Geeignetheit sind in der Gesetzesbegründung nicht festgehalten. Der Rechnungshof hat dem Ministerium der Finanzen unter Hinweis auf die Ausführungen der Verfassungsgerichtsbarkeit zur förmlichen Darlegungslast hinsichtlich einer etwaigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie der Bestimmt- und Geeignetheit erhöhter Kreditaufnahmen empfohlen, die Maßnahmen, die zur Störungsabwehr beabsichtigt sind, konkret im Verfahren der Haushaltsberatungen zu benennen. Diese Empfehlung wurde nicht aufgegriffen.



15



Vgl. BVerfGE 79, 311 ff.
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Ob mit der Prognose, dass die Einnahmen frühestens in 2013 das Niveau 2008 wieder erreichen und die relative Produktionslücke erst 2014 geschlossen sein wird, eine ernsthafte und nachhaltige Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und damit die weiteren bis 2014 geplanten Überschreitungen der Schuldengrenze begründet werden können, ist gleichfalls fraglich. In diesem Zusammenhang wird auf das Jahresgutachten des Sachverständigenrats hingewiesen. Nach dessen Auffassung müssen die öffentlichen Haushalte entschlossen konsolidiert und das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gestärkt werden.



Unabhängig hiervon sollten konjunkturbedingte Darlehen transparent ausgewiesen und zeitnah getilgt werden. Außerdem hat der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" im November 2010 angesichts der erwarteten deutlichen Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Schätzung darauf hingewiesen, dass die konjunkturell guten Zeiten 16 genutzt werden sollten, um Fortschritte bei der Konsolidierung zu erzielen . 2.6.3



Neue Schuldenregel Im Grundgesetz wurde 2009 für die Haushalte von Bund und Ländern der Grundsatz eines ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichenden Haushalts festgeschrieben. Für den Bund ist diesem Grundsatz Rechnung getragen, wenn das strukturelle - also das um konjunkturelle Schwankungen bereinigte - Defizit 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreitet. Für die Länder ist dagegen eine strukturelle Verschuldung nicht erlaubt. Sie können allerdings vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 von dem vorgenannten Grundsatz nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen abweichen. Ihre Haushalte haben die Länder so aufzustellen, dass die Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts - ohne strukturelle Verschuldung - im Haushaltsjahr 2020 erfüllt wird 17 . Des Weiteren können Bund und Länder Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmefälle ist eine Tilgungsregelung festzulegen. Zwischenzeitlich hat der Bund ein Ausführungsgesetz erlassen, in dem die Einzelheiten des komplexen Verfahrens geregelt sind 18 . Schleswig-Holstein hat 2010 Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Es wirft der Bundesrepublik Deutschland vor, mit den grundgesetzlichen Regelungen über Grenzen der Kreditaufnahme in die Verfassungshoheit des Landes sowie in die Haushaltsautonomie des Landtags eingegriffen und damit die durch das Bundesstaats- und Demokratieprinzip garantierte Eigenstaatlichkeit verletzt zu haben. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit ist derzeit nicht absehbar. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat sich in einer Entschließung aller Fraktionen zu den Verpflichtungen, die sich aus der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes ergeben, bekannt. Gleichzeitig hat er darauf hingewiesen, dass die neue Regelung verfassungsrechtlich bedenklich sei. Die Gestaltung des Landeshaushalts müsse auch weiterhin uneingeschränkt vom Budgetrecht des Landtags getragen werden 19 .



16 17 18 19



Pressemitteilungen des Bundesministeriums der Finanzen vom 4. November 2010. Artikel 109 in Verbindung mit Artikel 143d Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2248). Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702). Drucksachen 15/3468 und 15/4967.



- 40 Im Dezember 2010 hat der Landtag eine Neufassung des Art. 117 der Landesverfassung beschlossen. Während allerdings die Regelung im Grundgesetz Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug erfasst 20 , sieht die rheinland-pfälzische Bestimmung lediglich einen grundsätzlichen Ausgleich des Haushaltsplans ohne Einnahmen aus Krediten vor. Über die bundesrechtliche Regelung hinaus geht auch die ausnahmsweise Zulassung eines "Strukturanpassungskredits". Hierzu ist die Möglichkeit eröffnet, vorübergehende erhebliche Haushaltsfehlbeträge infolge von strukturellen Änderungen bei den Einnahmen oder Ausgaben durch Kredite in einem Zeitraum von höchstens vier Jahren auszugleichen, sofern die Änderung der Einnahme- oder Ausgabesituation nicht dem Land zurechenbar ist. Hierzu zählen nach der Begründung 21 beispielsweise Steuerrechtsänderungen oder Ausgaben infolge neuer gesamtstaatlicher Vorhaben mit erheblichem Finanzierungsbedarf. Die Ausdehnung der Ausnahmeregelungen des Grundgesetzes begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken 22 . Nach gegenwärtigem Stand der gesetzlichen Bestimmungen in den anderen Ländern wäre es allein Rheinland-Pfalz möglich, strukturelle Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben durch Kredite auszugleichen. Die Verfassungsänderung findet erstmals Anwendung auf den Haushalt für das Haushaltsjahr 2012. Bis Ende 2019 darf von den neuen Vorgaben nach Maßgabe des bisher geltenden Rechts abgewichen werden. Spätestens 2020 stellt sich die Frage nach der Verfassungskonformität der vom Grundgesetz abweichenden Regelungen. 2.6.4



Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichteten sich, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Die Europäische Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage und den öffentlichen Schuldenstand in den Mitgliedstaaten. Die Einhaltung der Haushaltsdisziplin wird anhand folgender Referenzwerte geprüft: -



3 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt (Defizitquote),



-



60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt (Verschuldungsquote).



Nach den Schätzungen des Arbeitskreises des Stabilitätsrats vom Juli 2010 droht Deutschland für 2011 eine Defizitquote von 4 % 23 und bis 2014 eine Verschuldungsquote von 80 %. Anfang Dezember 2009 leitete der ECOFIN-Rat 24 ein Defizitverfahren ein und empfahl, das Defizit bis 2013 wieder unter den Referenzwert von 3 % zurückzuführen. Die europäischen Verpflichtungen zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin erfüllen Bund und Länder gemeinsam. Sie haben in diesem Rahmen auch den Erfordernissen des



20 21



22



23 24



Hauser in Heuer-Engels-Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht des Bundes und der Länder sowie Vorschriften zur Finanzkontrolle, Nr. 28 zu Art. 109 GG. Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und FDP …tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz (Verankerung einer Schuldenregel in die Landesverfassung) - Drucksache 15/4966. Vgl. Öffentliche Anhörung im Hauptausschuss sowie im Haushaltsausschuss des hessischen Landtags am 3. November 2010 zur Aufnahme einer Schuldenbremse in der Verfassung des Landes Hessen. Siehe allerdings auch Vorlage 15/5702 für den Landtag Rheinland-Pfalz. Danach wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Ausnahmeregelung des Landes um eine Bestimmung handelt, die sich im Rahmen des grundgesetzlich Zulässigen handelt. Im Rahmen der Meldung an den Stabilitätsrat zum 30. November 2010 aktualisierte das Bundesministerium der Finanzen den für 2011 erwarteten Wert auf 3 %. Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union in der Zusammensetzung der Wirtschaftsund Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten.



- 41 gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen 25 . Insoweit ist auch Rheinland-Pfalz gehalten, zu einer Rückführung der Defizit- und der Schuldenquote beizutragen. 2.6.5



Frühwarnsystem zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen Der Stabilitätsrat 26 ersetzt seit 2010 den Finanzplanungsrat. Seine wesentliche Aufgabe ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder sowie die Durchführung von Sanierungsverfahren. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Grundlage der Beratungen ist ein Bericht der jeweiligen Gebietskörperschaft, der die Darstellung bestimmter Kennziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung, der Einhaltung der verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen sowie eine Projektion der mittelfristigen Haushaltsentwicklung auf Basis einheitlicher Annahmen enthalten soll. Im April 2010 beschloss der Stabilitätsrat Kennziffern und legte Schwellenwerte fest, deren Überschreitung auf eine drohende Haushaltsnotlage hinweisen kann: Kennziffern



Schwellenwerte für Flächenländer



Struktureller - um finanzielle Transaktionen und konjunkturelle Einflüsse bereinigter - Finanzierungssaldo in €/Einwohner



Finanzierungssaldo um mehr als 200 € je Einwohner ungünstiger als der Länderdurchschnitt für den Zeitraum der aktuellen Haushaltslage Für die mittelfristige Finanzplanung wird der Schwellenwert des laufenden Haushaltsjahres zugrunde gelegt.



Kreditfinanzierungsquote



Länderdurchschnitt zuzüglich drei Prozentpunkte für den Zeitraum der aktuellen Haushaltslage Für die mittelfristige Finanzplanung gilt der Schwellenwert des laufenden Haushaltsjahres in der Regel zuzüglich eines Aufschlags von vier Prozentpunkten.



Zinssteuerquote



140 % des Länderdurchschnitts für den Zeitraum der aktuellen Haushaltslage Für die mittelfristige Finanzplanung gilt der Schwellenwert des laufenden Haushaltsjahres zuzüglich eines Aufschlags von einem Prozentpunkt.



Schuldenstand in €/Einwohner



130 % des Länderdurchschnitts für den Zeitraum der aktuellen Haushaltslage Für die mittelfristige Finanzplanung gilt der Schwellenwert des laufenden Haushaltsjahres zuzüglich 200 € je Einwohner und Jahr.



Eine Kennziffer gilt in einem Zeitraum als auffällig, wenn mindestens zwei Werte den Schwellenwert überschreiten, wobei der Betrachtungszeitraum in zwei Teilzeiträume, den Zeitraum der aktuellen Haushaltslage und den Zeitraum der Finanzplanung, unterteilt wird. Ein Zeitraum wird insgesamt als auffällig gewertet, wenn mindestens drei von vier Kennziffern auffällig sind. 25 26



Art. 109 Abs. 2 GG. Der Stabilitätsrat ist bei der Bundesregierung eingerichtet. Mitglieder sind der Bundesminister der Finanzen, der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie sowie die für Finanzen zuständigen Minister der Länder.



- 42 Hat der Stabilitätsrat eine drohende Haushaltsnotlage festgestellt, vereinbart er mit der jeweiligen Gebietskörperschaft ein Sanierungsprogramm und überwacht dies. Allerdings stehen dem Stabilitätsrat keine Sanktionierungsinstrumente zur Verfügung. Ob die Veröffentlichung seiner Beschlüsse und der zugrunde liegenden Beratungsunterlagen ausreicht, um die Umsetzung der Konsolidierungsempfehlungen durchzusetzen, ist zweifelhaft. Unabhängig hiervon geben die Kennziffern des Stabilitätsrats nur einen Ausschnitt der jeweiligen Finanzsituation wieder. Daher stellt sich die Frage, ob mit Hilfe der festgelegten vier Kennziffern die Finanzlage umfassend abgebildet werden kann. Des Weiteren orientieren sich die vom Stabilitätsrat beschlossenen Schwellenwerte an der durchschnittlichen Entwicklung aller Länderhaushalte. Extreme Werte eines oder mehrerer Länder können den Durchschnittswert erheblich erhöhen, so dass andere Länder die Schwellenwerte meist problemlos unterschreiten können. Der Stabilitätsbericht des Landes Rheinland-Pfalz für das Berichtsjahr 2010 wurde Ende August 2010 durch den Ministerrat gebilligt. Danach lag lediglich die Kreditfinanzierungsquote in der Abgrenzung des Stabilitätsrats in den Jahren 2008 bis 2010 über dem Schwellenwert. Eine drohende Haushaltsnotlage wurde in dem Bericht nicht festgestellt. Dieser Bewertung schloss sich der Stabilitätsrat an. 2.7



Konsolidierungsbedarf 27 Das strukturelle Defizit im Landeshaushalt muss - wie unter Nr. 2.6.3 dargestellt bis 2020 vollständig abgebaut werden. Die Landesregierung geht von einem "Konsolidierungsbedarf" von insgesamt rund 1,8 Mrd. € aus. Sie stellte in einem ersten Konsolidierungsszenario 28 als Grundlage für ein Konsolidierungsprogramm zur Umsetzung der Schuldenbremse dar, wie das Haushaltsdefizit - bereinigt um die Nettozuflüsse an den Pensionsfonds 29 - bis 2020 vollständig abgebaut werden könnte. Folgende Aktionsfelder wurden umrissen:



-



Aktionsfeld Personalausgaben Bis 2020 sollen Ausgabenreduzierungen von rund 60 Mio. € jährlich, insgesamt 526 Mio. €, realisiert werden. Für 2011 bis 2013 ist eine Anpassung der Personalausstattung durch den Abbau von insgesamt 200 Stellen in den Ministerien und bei nachgeordneten Behörden vorgesehen. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Landesbeschäftigten bis 2020 ohne Qualitätseinbußen um bis zu 0,7 % jährlich reduzieren lässt.



-



Aktionsfeld Sachausgaben, Zuschüsse und Investitionen Konsolidierungsbeiträge von insgesamt 630 Mio. € sind als globale - zu erwirtschaftende - Minderausgaben vorgesehen.



-



Aktionsfeld Steuereinnahmen Ausgehend davon, dass der Bundesgesetzgeber die dauerhaften Steuersenkungen zur Hälfte zurücknehmen wird, sobald die konjunkturelle Lage dies zulässt, und unter Berücksichtigung von Mehrausgaben im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs wird als Nettoeffekt ein Konsolidierungsbetrag von 308 Mio. € erwartet.



27



28 29



Mit dem Abbau des strukturellen Defizits soll bereits 2011 begonnen werden. Dies setzt voraus, dass das Defizit in eine konjunkturelle und eine strukturelle Komponente aufgeteilt wird. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung kam zu dem Ergebnis, dass die derzeitigen Haushaltsdefizite der Länder überwiegend strukturell und nur geringfügig konjunkturell bedingt seien (RWI - Projektbericht "Ermittlung der Konjunkturkomponenten für die Länderhaushalte zur Umsetzung der in der Föderalismuskommission II vereinbarten Schuldenbegrenzung", Endbericht Juni 2010, Seite 46). Für Rheinland-Pfalz errechnete das RWI ein strukturelles Defizit 2010 von rund 2,0 Mrd. €. Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2010 - 2014, S. 30 ff. Nach den Ausführungen der Landesregierung stellten die Nettozuflüsse an den Pensionsfonds einen Vermögensaufbau dar. Damit seien die Aufwendungen bei der strukturellen Betrachtung neutral zu behandeln.
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Aktionsfeld Sonstige Einnahmen Angenommen wird eine als globale Mehreinnahmen angesetzte "einmalige" Erhöhung um 60 Mio. €, die im Finanzplanungs- und Projektionszeitraum bis 2020 jährlich neu ausgebracht ist.



Bei Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge sollen sich zudem Einsparungen von 315 Mio. € bei den Zinsausgaben ergeben. Das Konsolidierungsszenario enthält eine Reihe von Unwägbarkeiten, wie zum Beispiel die Annahme, dass ein Teil der Steuerrechtsänderungen wieder zurückgenommen wird. Globale Positionen sind nicht hinreichend transparent. Bei welchen Ausgaben im Einzelnen Einsparungen vorzunehmen sind und mit welchen Maßnahmen dies erreicht werden soll, ist überwiegend nicht dargestellt. Um bei den Personalausgaben 60 Mio. € jährlich einzusparen, müssten rechnerisch Jahr für Jahr zwischen 600 und 700 Stellen abgebaut oder entsprechende Gehalts- und Pensionskürzungen vorgenommen werden. Eine Konkretisierung der Einzelmaßnahmen und die Entwicklung eines tragfähigen Konzepts zur Haushaltskonsolidierung stehen noch aus. 2.8



Verschuldung



2.8.1



Entwicklung der Schulden aus Kreditmarktmitteln Die Verschuldung des Landes entwickelte sich wie folgt: Haushaltsjahr
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2013 (Fpl.)
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31



2014 (Fpl.)



41.062



3.225



31



30
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Daneben betrugen nach dem Kassenstand zum 31. Dezember 2009 die Schulden des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität (Universitätsmedizin) zur Finanzierung des Hochschulbaus 75 Mio. €, die Verpflichtungen des Landes aus der privaten Vorfinanzierung von Landesstraßen, Wasseranlagen und Hochbauten 253 Mio. € und die Kapitalrestschuld für Krankenhausinvestitionen 239 Mio. € (Drucksache 15/4880). In der Finanzplanung 2012 bis 2014 sind die Kreditaufnahmen für die Landesbetriebe nicht getrennt ausgewiesen.



- 44 Die Schulden des Landes einschließlich Landesbetriebe nahmen bis Ende 2009 auf 30,6 Mrd. € zu. Nach der Haushalts- und Finanzplanung wird erwartet, dass sich die Gesamtverschuldung bis 2014 auf mehr als 41 Mrd. € erhöht.



Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt und Landesbetriebe)



Mrd. € 44
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16 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Hpl.) (Hpl.) (Fpl.) (Fpl.) (Fpl.) Das Diagramm zeigt den Schuldenstand des Landes jeweils am Ende des Haushaltsjahres. Danach wurde bisher ein Anstieg der Schulden nicht gebremst.



2.8.2



Schulden der Flächenländer Der Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz mit der in den übrigen Flächenländern zeigt zum 31. Dezember 2009 folgendes Bild 32 : Schulden aus Kreditmarktmitteln am 31. Dezember 2009 in €/Einwohner Saarland
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Euro In dem Diagramm sind die Schulden der Flächenländer am Kreditmarkt je Einwohner abgebildet.



Die Pro-Kopf-Verschuldung lag 2009 mit 6.711 €/Einwohner um mehr als 27 % über dem Durchschnitt der Flächenländer10 (5.267 €/Einwohner).



32



Dokumentation des Bundesministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2010 über die Entwicklung der Länderhaushalte im Jahr 2009 - endgültiges Ergebnis -. Die Schulden nach Übersicht 9 zur Haushaltsrechnung und nach der Statistik im Ländervergleich weichen infolge unterschiedlicher Abgrenzung voneinander ab.
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Veränderung der Schulden gegenüber den Einnahmen Die Schulden aus Kreditmarktmitteln erhöhten sich im Zeitraum 2000 bis 2009 um 61 %. Im gleichen Zeitraum nahmen die Steuern (Hauptgruppe 0) und sonstigen Einnahmen (Hauptgruppe 1) lediglich um 12 % zu.



%



Veränderung der Schulden gegenüber den Steuern und sonstigen Einnahmen (2000 = 100 %)
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160 140 120 100 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Hpl.) (Hpl.) (Fpl.) (Fpl.) (Fpl.) Das Diagramm zeigt die Veränderungen der Gesamtschulden des Landes gegenüber seinen Steuereinnahmen und den sonstigen Einnahmen seit 2000. Danach stiegen die Schulden erheblich stärker.



Im Jahr 2000 betrug der Schuldenstand noch 235 % der vorgenannten Einnahmen. Bis Ende 2009 stieg diese Quote auf 339 %. Das Land hätte insoweit mehr als das Dreifache seiner Zuflüsse aus Steuern und sonstigen Einnahmen benötigt, um die bis dahin aufgelaufenen Schulden zurückzahlen zu können. 3



Zusammenfassende Betrachtung und Folgerungen Infolge des geringeren Steueraufkommens und weiter steigender Ausgaben schloss die laufende Rechnung 2009 mit einem hohen Fehlbetrag ab. Mangels Eigenfinanzierungsmitteln wurden allein für den Kernhaushalt neue Schulden von nahezu 1,6 Mrd. € zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs aufgenommen. Dies war bisher die höchste Neuverschuldung im Haushaltsvollzug. Nach der Haushalts- und Finanzplanung sind bis 2014 Kreditaufnahmen vorgesehen, die teilweise weit über der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze liegen. Bei einem entsprechenden Haushaltsvollzug ist bis Ende 2014 ein Gesamtschuldenstand von 41 Mrd. € - dies sind über 10 Mrd. € mehr als 2009 - zu erwarten. Ob für 2011 und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum noch von einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auszugehen ist, die eine erhöhte Kreditaufnahme rechtfertigen könnte, ist angesichts der konjunkturellen Erholung zweifelhaft. Die Landesregierung hat bisher nicht dargelegt, durch welche konkreten Maßnahmen bis spätestens 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich sichergestellt werden soll. Das im Finanzplan des Landes vorgestellte Szenario zum Abbau des auf 1,8 Mrd. € bezifferten Konsolidierungsbedarfs bis 2020 enthält eine Reihe von Unwägbarkeiten. Darüber hinaus dürfen Vorbelastungen und Risiken für den Landeshaushalt nicht außer Acht bleiben. Erhebliche Vorbelastungen ergeben sich u. a. aus den einge33 gangenen Verpflichtungen , den bis Ende 2009 auf 900 Mio. € gestiegenen Haushaltsausgaberesten und der Durchführung öffentlicher Investitionsmaßnahmen in 33



Der Haushaltsplan 2011 zeigt Vorbelastungen künftiger Haushalte von mehr als 2,2 Mrd. € auf.



- 46 besonderen Finanzierungsformen, wie z. B. Leasing 34 . Risiken ergeben sich insbesondere infolge der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen 35 . Zu beachten sind auch Risiken bezüglich der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Kreditmarktzinsen, der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Versorgungs- und Sozialausgaben. Das Land droht seine finanzielle Handlungsfähigkeit vollends zu verlieren, wenn die folgenden Maßnahmen, die auch vom Landtag mit der Beschlussfassung über die Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2008 gefordert wurden, nicht zeitnah konsequent umgesetzt werden: 1.



Im Hinblick auf die Vorgaben des Grundgesetzes, spätestens ab dem Jahr 2020 den Haushalt grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen, muss die Neuverschuldung konsequent verringert werden. Eine schrittweise Rückführung der Verschuldung muss folgen. Zu diesem Zweck sind verbindliche Vorgaben zum Abbau des strukturellen Defizits sowie zu einer sich anschließenden Reduzierung der Gesamtverschuldung erforderlich.



2.



Mehreinnahmen und Minderausgaben im Haushaltsvollzug sind - soweit verfügbar - vorrangig zur Verringerung der Neuverschuldung zu nutzen.



3.



Nachhaltig zu verfolgendes Ziel muss es sein, zunächst die Ausgaben nicht stärker wachsen zu lassen als die Einnahmen ohne Kredite.



4.



Es ist sicherzustellen, dass konjunkturbedingte Kreditaufnahmen transparent ausgewiesen und möglichst zeitnah getilgt werden.



Daher sind insbesondere folgende Grundsätze der Haushalts- und Wirtschaftsführung zugrunde zu legen: -



Für den Haushaltsvollzug ist in allen Aufgabenbereichen eine strenge Ausgabendisziplin sicherzustellen.



-



Neue Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen sind vorrangig durch Einsparungen in anderen Bereichen zu finanzieren.



-



Die Personalausgaben sind weiter zu begrenzen.



-



Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Hinblick auf die anteilige Kreditfinanzierung streng nach Prioritäten durchzuführen und ggf. auch zeitlich zurückzustellen.



-



Auf der Grundlage des Berichts über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes und des Berichts über die Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen Unternehmen muss ständig überprüft werden, --



inwieweit Abbaumöglichkeiten bei den gestaltbaren Finanzhilfen bestehen,



--



ob bei allen Landesbeteiligungen die gesetzlichen Voraussetzungen (u. a. wichtiges Landesinteresse) gegeben sind.



-



Alle erteilten Verpflichtungsermächtigungen sind dahingehend zu prüfen, ob sie im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage ausgabewirksam werden müssen.



-



Es ist zu untersuchen,



34 35



--



inwieweit Aufgaben abgebaut oder kostengünstiger von Dritten - auch Privaten - wahrgenommen werden können,



--



ob bereits privatisierte oder auf andere selbstständige Rechtsträger übertragene Aufgaben - soweit weiterhin mit einer Belastung des Haushalts verbunden - nicht wirtschaftlicher selbst erledigt werden können.



Nach der Haushaltsrechnung 2009 bestanden Ende 2009 künftig noch zu erfüllende Verpflichtungen von 278 Mio. €. Am Ende des Jahres 2009 hatte das Land gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 Bürgschaften für Kredite von 490 Mio. € übernommen.
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Nr. 4



Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule - Leistungsangebot und Lehrverpflichtung bedarfsgerechter gestalten Der Ausbildungsauftrag der Schule war nicht hinreichend konkretisiert. Insbesondere waren freiwillige Leistungen und Pflichtleistungen nicht voneinander abgegrenzt. Die Lehrverpflichtung der Mitarbeiter war niedriger als die von Lehrkräften an vergleichbaren Einrichtungen anderer Länder. Das Arbeitszeitmodell der Schule, das Zeiten für Unterricht und außerunterrichtliche Tätigkeiten erfasst, ließ mehr als vier Wochen der für Beamte maßgeblichen Jahresarbeitszeit unberücksichtigt. Die Betriebsabläufe waren nicht hinreichend IT-unterstützt. Dies führte zu vermeidbarem Aufwand. Durch Mängel in der Mittelbewirtschaftung entstanden Einnahmeverluste und Mehrausgaben.



1



Aufgaben Die Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz ist dreistufig organisiert. Die Basisausbildung (Stufe 1) findet auf der Gemeindeebene statt. Landkreise und kreisfreie Städte sind für die überörtliche Aus- und Fortbildung (Stufe 2) zuständig. Die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz (LFKS) ist - als Stufe 3 - zentrale Ausbildungsstätte für die Freiwilligen Feuerwehren, die Berufs- und Werkfeuerwehren und andere Hilfsorganisationen. Sie schult jährlich in rund 300 Veranstaltungen ca. 4.300 Aus- und Fortbildungsteilnehmer. Außerdem berät die LFKS Feuerwehren bei der Fahrzeugbeschaffung und untersucht deren Geräte und Fahrzeuge im Hinblick auf ihre Einsatzbereitschaft. Sie verfügt auch über eine Beratungs- und Koordinierungsstelle für "Psychische Einsatzbelastungen und Einsatznachbereitungen", die präventive Ausbildungskonzepte entwickelt und Lehrgänge organisiert. Die Aufgaben der LFKS werden von umgerechnet 69 Vollzeitkräften erledigt. Der Rechnungshof hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung der LFKS einschließlich der Aufbau- und Ablauforganisation des Ausbildungs- und Verwaltungsbetriebs geprüft.



2



Wesentliche Prüfungsergebnisse



2.1



Ausbildungsauftrag konkretisieren - Kooperationen erweitern Die Aufgaben der LFKS im Bereich der Aus- und Fortbildung waren nicht abschließend festgelegt. Nur wenige der von ihr angebotenen Lehrveranstaltungen waren 1 in der bundesweit einheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 geregelt. Im Übrigen fehlten Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport. Dabei hätte es insbesondere einer Differenzierung zwischen dem Pflicht- und dem freiwilligen Angebot bedurft. Eine hinreichende Aufgabenabgrenzung zu den kommunalen Aus- und Fortbildungszuständigkeiten bestand ebenfalls nicht.



1



Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2003.



- 48 Außerdem fehlten Schulungs- und Prüfungsnormen in Rheinland-Pfalz für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Die Vorschriften für den mittleren und gehobenen Dienst waren veraltet. Dadurch war u. a. die Ausbildung zu der in anderen Ländern nicht mehr kompatibel. Dies erschwerte auch Kooperationen mit Einrichtungen außerhalb von Rheinland-Pfalz. Das Ministerium hat erklärt, es stimme der Auffassung zu, dass für die LFKS eine Schulordnung erstellt werden solle, die alle grundsätzlichen Angelegenheiten des Lehrbetriebs regele. Dienstleistungen außerhalb dieses verbindlichen Rahmens würden hinterfragt und ggf. nicht mehr in das Programm aufgenommen. Bei der Erarbeitung der Schulordnung sei auch zu prüfen, welche Lehrgänge, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen auf der Grundlage der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 unverzichtbar angeboten werden müssten, welche als freiwillige Dienstleistungen den kommunalen Aufgabenträgern gegen Kostenbeteiligung angeboten werden könnten und auf welche ggf. verzichtet werden könne. Die Entgeltlichkeit freiwilliger Leistungen sei noch in den Gremien des Landesbeirats für Brand- und Katastrophenschutz zu beraten. Des Weiteren hat das Ministerium mitgeteilt, die Notwendigkeit, die Ausbildungsund Prüfungsvorschriften zu novellieren, werde gleichfalls gesehen. Der bestehende Handlungsbedarf könne erst nach Novellierung der beamtenrechtlichen Bestimmungen, die sich zurzeit in Bearbeitung befänden, erfüllt werden. Bei der technischen Spezialausbildung würden zunehmend Kooperationen angedacht und gesucht. Eine länderübergreifende Zusammenarbeit finde in Teilbereichen, wie z. B. der Tauchausbildung, bereits statt. Bundeseinheitliche Kooperationen gebe es auch bei der Erstellung von Lehrgangsunterlagen. Wegen unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen seien weitere Kooperationen schwierig oder unmöglich. 2.2



Regellehrverpflichtung zu niedrig Die LFKS legte die Regellehrverpflichtung ihrer Mitarbeiter selbst fest. Das Arbeitszeitmodell sah bei 39 Schulungswochen jährlich je Lehrkraft ein Deputat von 18 Lehreinheiten zu je 45 Minuten pro Schulungswoche vor. Zusätzlich waren 18 Stunden für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und weitere vier Stunden für Aufgaben außerhalb des Lehrbetriebs angesetzt. Vergleichbare Einrichtungen beispielsweise in Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sahen durchweg höhere Lehrverpflichtungen vor. Überdies ließ das Arbeitszeitmodell der LFKS 175 Stunden oder 4,3 Wochen der für Beamte maßgeblichen Jahresarbeitszeit unberücksichtigt. Die im Rahmen der Jahresarbeitszeit mögliche Anhebung der Lehrverpflichtung auf 24 Lehreinheiten bei 40 Lehrgangswochen hätte - gemessen am bisherigen Aus- und Fortbildungsangebot - rechnerisch eine Reduzierung des Lehrkräftebedarfs von 20 auf 15 Kräfte zur Folge. Das Ministerium hat erklärt, es sei beabsichtigt, die Unterrichtsverpflichtung je Lehrkraft bis zum Jahr 2012 schrittweise auf 24 Lehreinheiten bei 40 Schulwochen anzuheben. An Stellen des Lehrpersonals würden entsprechende kw-Vermerke angebracht.



2.3



Einsatz externer Lehrkräfte reduzieren Die LFKS setzte auch externe Lehrkräfte ein. Im Jahr 2008 leisteten 74 Kräfte insgesamt 1.415 Unterrichtsstunden. Schriftliche Verträge über Art, Umfang und Vergütung der Leistungen fehlten. Mangels Auslastung des eigenen Personals ist der Einsatz externer Lehrkräfte nur gerechtfertigt, wenn die LFKS nicht über entsprechend qualifizierte Lehrkräfte verfügt. Das Ministerium hat mitgeteilt, externe Lehrkräfte würden nur noch in unabdingbaren Situationen und auf der Basis schriftlicher Verträge eingesetzt.
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Steuerungsinstrumente erforderlich Die LFKS verfügte weder über eine IT-Gesamtplanung noch waren standardisierbare Geschäftsprozesse aus Verwaltung, Logistik, Lehrbetrieb und Teilnehmerbetreuung hinreichend IT-unterstützt. Ein dazu seit Jahren laufendes Projekt war noch nicht abgeschlossen. Infolgedessen mussten z. B. Daten der Lehrgangsteilnehmer mehrfach erfasst werden. Das Ministerium hat erklärt, die Notwendigkeit eines IT-Konzepts werde anerkannt. Es sei vorgesehen, die LFKS im Jahr 2011 in eine Gesamtbetrachtung der ITStrukturen der Landesdienststellen im Brand- und Katastrophenschutz unter aktualisierten E-Governmentaspekten 2 einzubeziehen. Hinsichtlich der "Workflow-Software Lehrgangsverwaltung" sei eine konkrete Anforderungsspezifikation als Basis für eine Produktsichtung durch die LFKS erarbeitet worden.



2.5



Einnahmeverluste und Mehrausgaben Mängel in der Bewirtschaftung führten zu vermeidbaren Einnahmeverlusten und Mehrausgaben: -



Die LFKS erhob für die Tagesverpflegung von erstattungspflichtigen Lehrgangsteilnehmern, Gästen und Besuchern jeweils ein Entgelt von 15,70 €. Landesbedienstete zahlten 8,15 €. Die Einnahmen reichten bei Weitem nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Die Kosten einer Tagesverpflegung betrugen durchschnittlich mindestens 26 €. Hierbei sind Kosten für Energie, Wasser und Abwasser sowie Abschreibungen des Kücheninventars noch nicht berücksichtigt, da hierüber keine Aufzeichnungen vorlagen.



-



Die Ausstattung der LFKS mit gemieteten Druck- und Kopiergeräten ging deutlich über den Bedarf hinaus. Teilweise waren die Geräte zu weniger als 2 % ausgelastet. Ausgaben für Beschaffung und Wartung waren vermeidbar.



Das Ministerium hat mitgeteilt, die Verpflegungsentgelte würden schrittweise an die tatsächlichen Kosten angepasst. Bis dies abschließend vollzogen sei, könne ein Haushaltsvermerk ausgebracht werden, nach dem "die Verpflegung … zu günstigeren Konditionen abgegeben" werde. Überdies würden die Entgeltsätze fortan alle zwei Jahre angepasst. Die tatsächlichen Druck- und Kopierleistungen würden künftig die Grundlage für neu zu fassende Mietverträge bilden. 3



Folgerungen



3.1



Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits gezogen oder eingeleitet: Der Rechnungshof hatte gefordert, a)



die Aufgaben der LFKS hinreichend zu konkretisieren und dabei zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zu differenzieren,



b)



die Möglichkeiten zur verstärkten Kooperation mit Einrichtungen außerhalb des Landes zu nutzen,



c)



die Regellehrverpflichtung auf 24 Lehreinheiten pro Schulungswoche und die Zahl der Schulungswochen auf 40 pro Jahr anzuheben,



d)



die Zahl der Lehrkräfte der LFKS bedarfsgerecht anzupassen und externe Dozenten nur einzusetzen, wenn eigene Kräfte nicht über die entsprechende Qualifikation verfügen,



e)



Verpflegungsentgelte den Kosten anzupassen,



f)



die Ausstattung mit Druck- und Kopiergeräten dem Bedarf anzugleichen.



2



Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion durch digitalen IT-Einsatz.
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Folgende Forderungen sind nicht erledigt: Der Rechnungshof hat gefordert, a)



für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu erarbeiten und die Vorschriften für den mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst zu aktualisieren,



b)



ein IT-Konzept zu entwickeln,



c)



über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a und d zu berichten.
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Nr. 5



Vermessungs- und Katasterämter - deutliche Verringerung des Personalbestands erforderlich In der Vermessungs- und Katasterverwaltung bestanden erhebliche Personalüberhänge. Mittelfristig können 529 besetzte Stellen abgebaut werden. Dies ist durch optimierte Geschäftsprozesse, eine verbesserte technische Ausstattung und aufgrund rückläufiger Aufgaben möglich. Langfristig werden weitere 119 Stellen entbehrlich. Die Personalkosten können um insgesamt 45 Mio. € jährlich verringert werden. Außerdem lassen sich Ausgaben von 1,8 Mio. € für Ersatzbeschaffungen vermeiden. Die Beibehaltung von 20 Vermessungs- und Katasterämtern mit sechs Außenstellen ist angesichts des deutlich verminderten Personalbedarfs nicht wirtschaftlich. Bei einer Halbierung der Zahl der Ämter und der Auflösung der Außenstellen können zusätzlich mindestens 50 besetzte Stellen abgebaut und hierdurch Personal- und Sachkosten von mehr als 6 Mio. € jährlich vermieden werden. Darüber hinaus bestand für 251 unbesetzte Stellen kein Bedarf. Eine langfristig ausgerichtete Gesamtkonzeption zur Entwicklung der Vermessungs- und Katasterverwaltung war noch nicht erarbeitet. Die Kosten- und Leistungsrechnung wies Mängel auf. Für die Steuerung der Verwaltung fehlten geeignete Kennzahlen.



1



Allgemeines Aufgabe des amtlichen Vermessungswesens ist es, die Daten für die Geobasisinformationen zu erheben und landesweit nachzuweisen sowie das Grundeigentum zu sichern. Die Daten des amtlichen Vermessungswesens sind in einem Geobasisinformationssystem zu führen und für Zwecke des Rechtsverkehrs sowie für staatliche, kommunale und private Aufgaben bereitzustellen. Für diese Aufgaben sind die Vermessungs- und Katasterbehörden zuständig. Dazu gehören die Vermessungs- und Katasterämter (untere Landesbehörden), das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation (obere Landesbehörde) sowie 1 das Ministerium des Innern und für Sport (oberste Landesbehörde) . Die Vermessungs- und Katasterverwaltung befindet sich seit 1997 in einem Modernisierungsprozess. Seither wurden insgesamt 430 Stellen abgebaut und die Zahl der Vermessungs- und Katasterämter etwa halbiert. Zum Prüfungszeitpunkt bestanden noch 20 Ämter mit sechs Außenstellen. Gleichwohl ist der jährliche Zuschussbedarf aus Haushaltsmitteln von 1998 bis 2009 um 10 Mio. € auf 63 Mio. € 2 gestiegen. 1



2



§§ 1 und 2 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2008 (GVBl. S. 296), BS 219-1. Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport, Kapitel 03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung.



- 52 Die Technik im Vermessungs- und Katasterwesen hat sich in den zurückliegenden Jahren stark weiterentwickelt. Der Rechnungshof hat untersucht, inwieweit sich diese Entwicklung und die zunehmende Online-Verfügbarkeit der Daten der Landesvermessung sowie des Liegenschaftskatasters auf die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterämter auswirken. Er hat insbesondere geprüft, ob



2



-



deren Aufbau und die Gliederung zweckmäßig sind,



-



die Geschäftsprozesse wirtschaftlich gestaltet sind,



-



die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erledigt werden können,



-



neue Steuerungsinstrumente angemessen eingesetzt wurden und zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit führten.



Wesentliche Prüfungsergebnisse Die Vermessungs- und Katasterämter gliederten sich in fünf Organisationseinheiten, die dem Behördenleiter direkt unterstellt waren:



Behördenleitung



Fachbereich



Fachbereich



Fachbereich



Fachbereich



1



2



3



4



Datenführung, Kundenservice ----------------------



Datenerhebung



Innere Dienste



----------------------



Bodenmanagement -----------------------



Führung des Liegenschaftskatasters



Liegenschaftsvermessungen



Mitwirkung Bauleitplanung



Qualitätssichernde Vermessungen



Bodenordnung



Vermessungstechnische Bearbeitung



Daten des Immobilienmarktes



Datenaustausch Servicestelle



Wertermittlung



Projekte



----------------------



--------------------



Organisation



Strukturierte Qualitätsverbesserung (SQV)



Personal Finanzen/ Controlling IuK



Einführung des Amtlichen LiegenschaftskatasterInformationssystems (ALKIS)



Aktuelle Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterämter



2.1



Personalbestand zu hoch



2.1.1 Fachbereich 1 - Datenführung, Kundenservice Der Fachbereich 1 führte und aktualisierte das Liegenschaftskataster, stellte Vermessungsunterlagen bereit, beriet Kunden, erteilte Auskünfte, erstellte Auszüge und nahm Anträge entgegen. Für diese Aufgaben wurden Stellenanteile für insgesamt 473 3 Kräfte vorgehalten.



3



Stellenanteile wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit auf halbe oder ganze Stellen gerundet.
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Mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) wurden das Amtliche Liegenschaftsbuch (ALB) und die Amtliche Liegenschaftskarte (ALK) in einem einheitlichen Datenmodell zusammengefasst. Hierdurch vereinfachte sich die Führung des Liegenschaftskatasters erheblich. Zudem werden die Arbeitsabläufe vollständig elektronisch unterstützt. Durch die Verbesserungen geht der Arbeitszeitbedarf für die Erledigung der Aufgaben deutlich zurück, einzelne Arbeitsschritte können entfallen. Dadurch werden 43 Stellen entbehrlich.



-



Zur Vorbereitung von Vermessungen werden die Unterlagen früherer Messtätigkeiten herangezogen. Diese wurden bislang von Mitarbeitern aus dem Archiv geholt, kopiert und den jeweiligen Vermessungsstellen zugeleitet. Mittlerweile liegen Vermessungsunterlagen ab dem Jahr 1920 weitgehend in elektronischer Form vor. Von 41 Stellen sind 20 entbehrlich.



-



Die im Außendienst erhobenen Daten stehen digitalisiert zur Verfügung. Werden diese Daten über eine Schnittstelle in das digitale Archiv übernommen, sinkt der Personalbedarf. Unterlagen müssten nicht mehr eingescannt werden. Es können 11 Stellen abgebaut werden.



-



Im Jahr 2009 wurden rund 41.000 Gebäude im Liegenschaftskataster erfasst. 28.000 der hierzu notwendigen Übernahmen von Messergebnissen betrafen in zurückliegenden Jahren erstellte Gebäude. Künftig werden nur noch rund 13.000 neu erstellte Gebäude jährlich in das Liegenschaftskataster aufzunehmen sein. Daher sind 27 Stellen entbehrlich.



-



Für die Erteilung von Auskünften und die Beratung der Kunden waren Servicestellen eingerichtet. Die dort bearbeiteten Anträge gingen von 2004 bis 2009 um 30 % zurück. Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster können mittIerweile auch über das Internet, bei Kommunalverwaltungen oder bei öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren eingeholt werden. Zudem wird die geplante Auflösung der Außenstellen zu einer Verringerung des Personalbedarfs führen. 12 Stellen können abgebaut werden.



-



Mehrere zeitlich befristete Aufgaben ("Bereinigung von Flächenabweichungen zwischen ALB und ALK", "Beseitigung fiktiver Bestandsverzeichnisnummern", "Überführung der Lagegenauigkeitsstufen 0 und 9" sowie "Einführung von ALKIS"), zu deren Erledigung 152 Kräfte eingesetzt werden, entfallen nach Abschluss der Projekte.



Insgesamt können bei einer Anpassung des Personaleinsatzes an die optimierten Geschäftsprozesse und weiteren Verbesserungen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie unter Berücksichtigung des Aufgabenrückgangs und -wegfalls 265 besetzte Stellen abgebaut werden. Das Ministerium hat erklärt, es stimme den Begründungen des Rechnungshofs zu einem künftigen reduzierten Personalbedarf von den grundsätzlichen Ansätzen her zu. Es halte ab spätestens 2016 insgesamt 246 Stellen und ab 2024 weitere fünf Stellen für einsparbar. Weitere elf Stellen würden entbehrlich, wenn für die automatisierte Weiterverarbeitung digitaler Daten ein rechtssicheres Verfahren zur Übermittlung und Sicherung der Unterlagen entwickelt und bereitgestellt worden sei. In den Servicestellen könnten infolge der Übertragung neuer Aufgaben (zentrale Übermittlung von Geobasisinformationen an regelmäßige Bezieher) drei Stellen nicht abgebaut werden. Zum Personalbedarf der Servicestellen ist anzumerken, dass dort ausreichende Arbeitszeitreserven bestehen, um die neuen Aufgaben mit zu erledigen.
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Fachbereich 2 - Datenerhebung Der Fachbereich 2 führte Liegenschaftsvermessungen durch, stellte die tatsächliche Nutzung des Bodens fest und wirkte bei der Erledigung von Aufgaben des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation mit. Hierfür wurden 337 Stellen vorgehalten. Der Rechnungshof hat u. a. Folgendes festgestellt: -



Für die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen waren Messtrupps zuständig. Sie bestanden in der Regel aus einem Messtruppführer und bis zu zwei Vermessungsarbeitern. Durch den hohen Grad der Technikunterstützung können die Aufgaben einfacher erledigt werden. Außerdem waren die Aufgaben der Messtrupps rückläufig. So ging die Zahl der antragsbezogenen Vermessungen von 2002 bis 2009 um mehr als 50 % auf rund 1.800 zurück. Zahlreiche Messungen werden mittlerweile von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren durchgeführt. Dadurch verringert sich der Personalbedarf.



-



Durch die neuen Vermessungsverfahren entfallen manuelle Arbeiten, die bisher den Einsatz von Vermessungsarbeitern erforderten. Werden an deren Stelle Vermessungstechniker in den Messtrupps eingesetzt, könnte die Nachbereitung der Messergebnisse im Innendienst weitgehend entfallen.



-



Bei Liegenschaftsvermessungen wurde die Datenerhebung vom Fachbereich 2, die Übernahme der Messergebnisse in das Liegenschaftskataster vom Fachbereich 1 bearbeitet. Für diese Arbeitsteilung gab es keine sachlichen Gründe. Das Verfahren war unwirtschaftlich. Teilweise wurden Arbeiten doppelt erledigt.



-



Mehrere zeitlich befristete Aufgaben, wie z. B. die "Gebäudeeinmessung 2008“ oder die "Überführung der Lagegenauigkeitsstufen 0 und 9", entfallen nach Beendigung der jeweiligen Projekte.



-



Mit dem Einsatz von Feldrechnern können der Erhebungsaufwand im Zusammenhang mit der Überprüfung der tatsächlichen Nutzung des Bodens verringert und die Datenqualität verbessert werden.



Bei Anpassung des Personaleinsatzes an den Bedarf und durch die Nutzung der technischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsabläufe können insgesamt 162 Stellen abgebaut werden. Außerdem lassen sich Ausgaben von 1,8 Mio. € für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sowie für Wartung und Betrieb vermeiden. Das Ministerium hat erklärt, bis 2016 könne ein Einsparvolumen von 75,5 Stellen erbracht werden. Zur zeitgerechten Erledigung der örtlichen Erhebungen von Liegenschaftsvermessungen, Gebäudeeinmessungen und zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters seien 3,5 Messtrupps pro Amt erforderlich. Jeder Messtrupp solle dabei mit einem Bediensteten des gehobenen Dienstes und Bediensteten des mittleren Dienstes mit Stellenanteilen von nahezu 1,5 Vollzeitkräften besetzt sein. Hieraus errechne sich gegenüber den Feststellungen des Rechnungshofs ein Mehrbedarf von 88 Stellen. Dadurch seien auch bei den Sachkosten nur Einsparungen von rund 900.000 € möglich. Nach Abschluss des Projekts Strukturierte Qualitätsverbesserung (SQV) würden ein Messtrupp pro Amt und damit 20 Stellen des gehobenen Dienstes sowie 28 Stellen des mittleren Dienstes entbehrlich. Der Rechnungshof hat bei der Personalbemessung für die Messtrupps bereits einen ausreichenden Bedarf auch für die Qualitätsverbesserung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters berücksichtigt. Hierfür wurde ein Zuschlag von mehr als 120 % auf den Bedarf für antragsbezogene Vermessungen angesetzt. Im Übrigen verrringert sich der Aufwand für die Nachbereitung der Messungen. Es reicht daher aus, wenn ein Messtrupp mit jeweils einem Bediensteten des gehobenen und des mittleren Dienstes besetzt ist.
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Fachbereich 3 - Bodenmanagement Zu den Aufgaben des Fachbereichs 3 gehörten hauptsächlich die Ermittlung von Verkehrs- und Bodenrichtwerten - insbesondere von sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen -, die Einrichtung von Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse und der kommunalen Umlegungsausschüsse sowie das Führen der Kaufpreissammlung. Hierfür wurden insgesamt 160,5 besetzte Stellen vorgehalten. Der Rechnungshof hat folgende Feststellungen getroffen: -



Die Gemeinden haben Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen von privaten Grundstückseigentümern zu erheben. Da die Gemeinden ihrer Verpflichtung in der Vergangenheit zum Teil nur unzureichend nachgekommen waren, entstanden erhebliche Arbeitsrückstände. Die Zahl der zu erstellenden Gutachten stieg stark an. Nach Einschätzung der Vermessungs- und Katasterverwaltung werden alle Altfälle erst 2015 begutachtet sein. Anschließend können 19 besetzte Stellen abgebaut werden.



-



34 Kräfte erfassten in den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse Verträge und nahmen hieraus Daten in die Kaufpreissammlung auf. Nach dem Ergebnis einer analytischen Personalbedarfsermittlung kann das Führen der Kaufpreissammlung mit geringerem Personaleinsatz erledigt werden. Insgesamt 19 besetzte Stellen sind entbehrlich.



Im Fachbereich 3 können insgesamt 38 Stellen entfallen. Das Ministerium hat die Auffassung vertreten, dass nur neun Stellen eingespart werden könnten. Insbesondere zur Vermeidung von Rückständen bei der Erstellung von Gutachten seien über den vom Rechnungshof festgestellten Bedarf hinaus zehn Stellen erforderlich. Die Qualität der Gutachten sei zu verbessern. Dadurch entstehe ein zusätzlicher Personalbedarf, der sich zurzeit noch nicht abschließend quantifizieren lasse. Bezüglich der Führung der Kaufpreissammlung habe die Erhebung des Rechnungshofs mehrere Tätigkeiten, wie z. B. vertiefte Auswertungen und die Erteilung von Auskünften, nicht hinreichend berücksichtigt. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die Gutachten zeitnah erstellt wurden. Nennenswerte Rückstände gab es nicht. Im Übrigen ist längerfristig mit einer rückläufigen Zahl von Gutachten zu rechnen. Für das Führen der Kaufpreissammlung wurde ein Zuschlag von 10 % auf die mittlere Bearbeitungszeit berücksichtigt, der nach den Prüfungserkenntnissen für eine vertiefte Auswertung und die Auskunftserteilung ausreichend ist. 2.1.4



Fachbereich 4 - Innere Dienste Der Fachbereich 4 erledigte im Wesentlichen Aufgaben in den Bereichen Organisation, Personalverwaltung, Haushalt, Controlling und IT-Systemverwaltung. Darüber hinaus führte er Schulungen über den Einsatz von ALKIS durch. Hierfür waren insgesamt 119 Kräfte eingesetzt. In den vorgenannten Verwaltungsbereichen fielen im Wesentlichen Routineangelegenheiten an. Kräfte des mittleren Dienstes erbrachten in der Regel nur Unterstützungsleistungen (wie z. B. Führen von Listen, Schreibarbeiten) für den Fachbereichsleiter und waren damit nicht ausgelastet. Für diese Arbeiten reichen 10 Kräfte des mittleren Dienstes aus. Mithin können 18,5 besetzte Stellen abgebaut werden. Darüber hinaus werden 3,5 Stellen entbehrlich, wenn Reinigungsarbeiten an Private vergeben werden. 41 Kräfte waren für die Durchführung von ALKIS-Schulungen eingesetzt. Nach der für Ende 2010 vorgesehenen flächendeckenden Einführung des Informationssystems sind die bisher vorgehaltenen Stellen entbehrlich. Insgesamt besteht für den Fachbereich 4 mittelfristig ein um 63 Stellen geringerer Personalbedarf.



- 56 Das Ministerium hat erklärt, es halte lediglich 47 Stellen für einsparbar. Zehn Stellen des mittleren Dienstes seien für die Einführung eines Controlling- und Berichtswesens sowie für die behördliche Personalentwicklung nötig. Weitere sechs Stellen seien dauerhaft für die Weiterentwicklung von Informationssystemen erforderlich. Der Rechnungshof merkt hierzu an, dass die Aufgaben in den Bereichen Controlling und Personalentwicklung dem gehobenen Dienst zuzurechnen sind. Der hierfür erforderliche Personalbedarf ist bei den Fachbereichsleitern bereits berücksichtigt. Ein dauerhafter Personalbedarf für die Weiterentwicklung von IT-Verfahren und entsprechende Schulungsmaßnahmen wurden bisher noch nicht in einem Gesamtkonzept nachgewiesen, in dem u. a. auch die Aufgabenverteilung zwischen dem Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation sowie den Vermessungs- und Katasterämtern berücksichtigt werden sollte. 2.1.5



Projekte Für das Projekt ALKIS waren 15 Kräfte eingesetzt. Sie leisteten konzeptionelle Arbeiten zur Optimierung einzelner Programmteile und bereiteten die Einführung durch Software- und Verfahrenstests vor. Nach Abschluss des Projekts verbleibt nur noch ein Personalbedarf für die Weiterentwicklung von Programmteilen. Insgesamt können 11 besetzte Stellen abgebaut werden. Eine weitere Verringerung des Personalbedarfs ergibt sich nach dem bis 2024 vorgesehenen Abschluss des Projekts SQV, mit dem historisch bedingte Mängel im Kataster ermittelt und behoben werden sollen. Die hierfür nach der Planung der Vermessungs- und Katasterämter vorgehaltenen 119 Stellen können dann in Abgang gestellt werden. Das Ministerium hat mitgeteilt, der Anmerkung des Rechnungshofs zu den nach Abschluss des Projekts ALKIS entbehrlichen Stellen werde zugestimmt. Der für das Projekt SQV eingeschätzte Personalbedarf reiche nicht aus, um das angestrebte Ziel 2024 zu erreichen. Hierzu seien insgesamt 168,5 Stellen erforderlich. Allerdings könne frühestens 2014 ein realistischer Personalbedarf beurteilt werden. Zu diesem Zeitpunkt sei eine Evaluation des Projekts vorgesehen. Da nach 2024 voraussichtlich ein Weiterentwicklungsbedarf der Geobasisinformationen bestehe, würden auch langfristig nicht alle im Projekt eingesetzten Kräfte entbehrlich. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass nach dem im Doppelhaushalt 2009/2010 ausgebrachten Leistungsauftrag auf wirtschaftliche Art und Weise in den nächsten 15 Jahren die Mängel im Liegenschaftskataster untersucht und bereinigt werden 4 sollen . An der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von fast 170 Kräften für dieses Projekt über einen Zeitraum von 15 Jahren bestehen erhebliche Zweifel. Bislang wurde weder der Aufgabenumfang konkret beschrieben noch der zur Aufgabenerledigung erforderliche Personalbedarf ermittelt. Bei einem Projekt dieser Größenordnung ist eine wirksame Planung und Steuerung insbesondere der einzusetzenden Ressourcen unabdingbar. Der Personalbedarf für die Weiterentwicklung der Geobasisdaten ist in den Berechnungen des Rechnungshofs bereits berücksichtigt. Außerdem werden der technische Fortschritt und die verbesserte Datenqualität den Aufwand für die Weiterentwicklung der Geobasisdaten weiter reduzieren.



4



Vgl. Vorwort zu Kapitel 03 22.
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Straffung der Aufbauorganisation Die Aufbauorganisation kann gestrafft werden: -



Die Trennung von Datenführung und Datenerhebung zwischen den Fachbereichen 1 und 2 war nicht zweckmäßig und erforderte einen erhöhten Abstimmungs- und Einarbeitungsaufwand. Die Aufgaben sollten ganzheitlich in einer Organisationseinheit erledigt werden.



-



Im Fachbereich 4 besteht ein durchschnittlicher Personalbedarf von weniger als drei Kräften pro Amt. Hierfür einen eigenen Fachbereich zu bilden, ist nicht sachgerecht.



-



Die Projekte SQV und ALKIS können bei einer Eingliederung in den Fachbereich 1 wirtschaftlicher abgewickelt werden.



Werden die Vorschläge des Rechnungshofs umgesetzt, reichen zwei Fachbereiche und eine Servicestelle pro Amt aus: Servicestelle



Behördenleitung



Innere Dienste (Organisation, Personal, Controlling, IT)



Fachbereich 1



Fachbereich 2



Datenführung, Kundenservice, Datenerhebung



Bodenmanagement



----------------------------------



---------------------------------------



Vermessungen und vermessungstechnische Bearbeitung



Mitwirkung Bauleitplanung



Führung des Liegenschaftskatasters



Wertermittlung



Bodenordnung



Daten des Immobilienmarktes



Datenaustausch



Empfohlene Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterämter



Die vorgeschlagene Straffung der Aufbauorganisation ermöglicht Stelleneinsparungen bei der Leitung der bisherigen Fachbereiche 2 und 4. Insgesamt sind 17,5 Stellen entbehrlich. Das Ministerium hat sich hierzu noch nicht abschließend geäußert. 2.1.7



Zusammenfassung des Personalbedarfs Bei den Vermessungs- und Katasterämtern, die über 1.196 besetzte Stellen verfügten, können mittelfristig 529 Stellen abgebaut werden. Ab 2025 sind weitere 119 Stellen einsparbar. Von den insgesamt entbehrlichen Stellen entfallen 10,5 auf den höheren, 128,5 auf den gehobenen, 494 auf den mittleren und 15 auf den einfachen Dienst. Die Personalkosten können mittelfristig um 37 Mio. € 5 jährlich und ab 2025 um weitere 8,3 Mio. €5 jährlich gesenkt werden. Die wesentlichen Äußerungen des Ministeriums zu den entbehrlichen besetzten Stellen sind unter den Teilziffern 2.1.1 bis 2.1.6 dargestellt. Der Stellenplan wies im Jahr 2010 insgesamt 251 unbesetzte Stellen aus. Es war nicht erkennbar, dass diese Stellen künftig benötigt werden. Durch eine entsprechende Streichung lassen sich rechnerisch Personalkosten von 17,9 Mio. € jährlich vermeiden. 5



Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2010 des Ministeriums der Finanzen.



- 58 Das Ministerium hat erklärt, von den 251 unbesetzten Stellen würden 50 Stellen im Rahmen einer flexiblen Personalbewirtschaftung benötigt, die übrigen Stellen könnten gestrichen werden. Ein Bedarf für das Vorhalten von 50 unbesetzen Stellen ist insbesondere bei Berücksichtigung der altersbedingten Personalabgänge und des erforderlichen Stellenabbaus nicht erkennbar. 2.2



Künftig weniger Vermessungs- und Katasterämter erforderlich Vor dem Hintergrund des erheblich verminderten Personalbedarfs ist die Beibehaltung von 20 Vermessungs- und Katasterämtern mit sechs Außenstellen nicht wirtschaftlich. Bereits heute sind manche Ämter zu klein, um ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Der Rechnungshof hält in einem ersten Schritt eine Reduzierung auf höchstens zehn Ämter und die Auflösung der Außenstellen für erforderlich. Hierdurch können zusätzlich mindestens 50,5 Stellen abgebaut werden. Außerdem werden 16 Dienstgebäude nicht mehr benötigt. Die Personalkosten können um weitere 4,5 Mio. € jährlich gesenkt werden. Nutzungsentgelte und Pachten von mehr als 1,5 Mio. € jährlich lassen sich vermeiden. Das Ministerium hat ausgeführt, es zeichne sich ab, dass eine Anzahl von zehn Vermessungs- und Katasterämtern aufgrund der verwaltungsinternen und demographischen Entwicklung nur eine Übergangsphase darstellen könne. Der Übergang zu einer zweckmäßigen Verwaltungsstruktur werde zu prüfen sein.



2.3



Entwicklungskonzept notwendig Der Wandlungs- und Entwicklungsprozess, in dem sich die Vermessungs- und Katasterverwaltung befindet, wird auch in Zukunft anhalten. Insbesondere die fortschreitende technische Entwicklung und die damit einhergehenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsprozesse führen in den kommenden Jahren zu einer über die getroffenen Feststellungen hinausgehenden Verringerung des Personalbedarfs. Künftige Vermessungen werden erheblich vereinfacht. Der erwartete Rückgang der Bautätigkeit wird auch eine Verringerung der Zahl der Vermessungen nach sich ziehen. Standarddienstleistungen, wie z. B. Grundstücksauskünfte, können in vielen Fällen 
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